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Evangelische Obdachlosenhilfe e.V.

Fachausschuss Recht und Finanzierung

Musterverträge für Hilfen mit Wohnangeboten 

Vorbemerkungen

Wozu Verträge mit mietrechtlichen Anteilen?

Im Dreiecksverhältnis Sozialleistungsträger – Leistungsempfänger – Leistungsanbieter kommt zwischen Leistungsempfänger und Leistungsanbieter regelmäßig ein Vertragsverhältnis zustande. Dieses muss nicht zwangsläufig in schriftlicher Form vorliegen, oft ergibt sich dieses Vertragsverhältnis schon durch schlüssiges Handeln. 

In qualifizierten Hilfeformen, die Wohnangebote beinhalten
, sind schriftliche Verträge dringend zu empfehlen, ja unabdingbar!

Die grundsätzlichen Vorteile schriftlicher Vertragsvereinbarungen gegenüber mündlichen oder durch konkludentes Handeln zustande gekommenen Vertragsbeziehungen liegen auf der Hand:

· mehr Klarheit und Rechtssicherheit für alle Beteiligten. 

· Rechte, Pflichten und Abläufe werden transparent. 

· Höhere Verbindlichkeit für beide Seiten: Die Einrichtung verpflichtet sich zu Dienstleistungen, der Leistungsberechtigte wird auf seine Mitwirkungsverpflichtung hingewiesen, 

· seine Eigenverantwortung gestärkt.

Einer der Gründe, warum schriftliche Verträge gemacht werden sollten, resultiert aus Trägersicht aus den berechtigten Interessen, BewohnerInnen nicht kostenfrei wohnen zu lassen, ihnen kurzfristig kündigen zu können und erforderlichenfalls erfolgreich eine Räumungsklage betreiben zu können. Denn: im Zweifelsfall und ohne Vertrag gilt das BGB mit seinem umfangreichen Mietrechtschutz, was Nachteile für die Einrichtung mit sich bringen kann. 

Es muss klar (und schriftlich festgehalten sein), dass es sich bei dem Wohnangebot um Wohnraum zum vorübergehenden Gebrauch (§ 549 Abs.2 Ziff. 1 BGB) handelt. 

Bei Wohnraum zum vorübergehenden Gebrauch werden Elemente des sozialen Mieterschutzes ausgeschlossen: 

· es gibt kein Widerspruchsrecht (und in dem Kündigungsschreiben keine Hinweispflicht),

· Vermieterseite muss für die Kündigung kein berechtigtes Interesse nachweisen,

· kürzere Kündigungsfristen können vereinbart werden,
· das Mietverhältnis kann befristet werden.
Der Ausschluss des sozialen Mieterschutzes (wie oben beschrieben) gilt auch für Wohnraum, den ein anerkannter Träger der Wohlfahrtspflege angemietet hat, um ihn Personen mit dringendem Wohnbedarf zu überlassen (§ 549 Abs.2 Ziff. 3 BGB).

Zum vorübergehenden Gebrauch ist eine Wohnung dann vermietet, wenn der Mieter /die Mieterin die Wohnung nur zu einem gewissen Zweck und nicht auf Dauer benötigt. Entscheidend ist weniger die Zeit (der Mietvertrag sollte dennoch befristet sein!) als vielmehr der Zweck.

Der Zweck des vorübergehenden Gebrauchs muss im Mietvertrag benannt und allgemein beschrieben werden. Steht das reine „Wohnen“ im Vordergrund, ist der vorübergehende Gebrauch nicht zu begründen. 

Beispiele für „vorübergehenden Gebrauch“: Bindung des Wohnzwecks an die persönliche Hilfe des Betreuten Wohnens oder stationärer Hilfe im Sinne des 8.Kap. SGB XII, Ferienwohnungen, Wohnungen während einer Montagetätigkeit.

Weitere Aspekte, die zu beachten sind und Klarheit schaffen:

· In Mischverträgen, die das Wohnen berühren, können mietrechtliche Vorgaben nicht ausgeschlossen werden, das gilt auch für fristlose Kündigungsgründe, die im BGB aufgeführt sind.

· Hausordnungsklauseln im Mietvertrag sind „Allgemeine Geschäftsbedingungen“; diese dürfen nicht unverhältnismäßig sein und gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen.

· Eine Kostenzusage des Sozialleistungsträgers an die Einrichtung begründet keinen Mietvertrag, aber zwischen dem/der Leistungsberechtigten und der Einrichtung kommt ein Mietvertrag zustande.

· Der Zweck des vorübergehenden Gebrauchs muss benannt, die Leistungen der Einrichtung müssen allgemein beschrieben sein.

· Die Einrichtung hat gegenüber dem/der Leistungsberechtigten einen Anspruch auf Zahlung. 

· Der Sozialhilfeträger ist nicht gegenüber der Einrichtung, sondern gegenüber dem/der Leistungsberechtigten zur Kostenübernahme verpflichtet. §§ 75 ff SGB XII ersetzen nicht den individuellen Anspruch des Leistungsberechtigten.

· Eine Beendigung der Kostenverpflichtung rechtfertigt nicht einen „Rausschmiß“ des Bewohners / der Bewohnerin, es kann eine Kündigung in Frage kommen.

· Im Rahmen der Nothilfe, wenn erhebliche Rechtsgüter gefährdet sind, kann ein Bewohner / eine Bewohnerin vor die Tür gesetzt werden. Das hat allerdings nichts mit Mietrecht zu tun und ist ein klassischer Fall für den Polizeinotruf.

Schriftlicher Vertrag als Ausdruck des Selbstverständnisses der Wohnungslosenhilfe

„Rechtsverwirklichung“, „Transparenz“, „Partnerschaftlichkeit“, „parteiliches Engagement gegen Diskriminierung“ … Schlagworte, derer sich die Wohnungshilfe gerne bedient …. Allerdings lässt die Umsetzung in die Praxis manchmal zu wünschen ... .

Da gibt es Mietverträge, die bewusst als „Nutzungsverhältnisse“ deklariert werden. Der Rechtscharakter des Mietverhältnisses soll den Bewohnern / Bewohnerinnen erst gar nicht bewusst werden. Der Begriff soll anscheinend nicht nur verschleiern, er soll auch auf öffentlich-rechtliche Nutzungsverhältnisse hinweisen, die ein freier Träger gar nicht anbieten kann.

Den Begriff des Wohnens möchten manche Träger der Wohnungslosenhilfe vermeiden. Doch um Wohnen geht es in Einrichtungen, sieht man von kurzfristigen Notübernachtungsmöglichkeiten mal ab.

Das BVerwG hat in einem Urteil vom 14.08.1992 (8 C 39.91) (jedoch nicht im Zusammenhang mit dem Mietrecht) zwei Kriterien für Wohnen benannt: 1. Im Unterkunftsbereich muss eine Kochmöglichkeit vorhanden sein, 2. ein raumbezogenes Entgelt muss verlangt werden.

BewohnerInnen, die sich seiner Rechte nicht bewusst sind (und absichtlich in diesem Zustand belassen wird) mögen unter rein pragmatischen Gesichtspunkten einfacher „an die Luft“ gesetzt werden können. Sie wissen nicht, dass ihnen erst gekündigt werden muss und ihr am Wohnplatz erworbenes Besitzrecht nur mit einem Räumungstitel aufgehoben werden kann. 

Würde man eine Befragung unter Bewohnern / Bewohnerinnen von manchen stationären Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe nach den Kosten ihrer Hilfe durchführen, wüssten die allermeisten Befragten wohl keine Antwort. 

Schämen sich die Einrichtungen offen zu legen, wie viel Geld sie für ihre Leistungen erhalten? 

Sind Kosten für Einrichtungen schützenswerte Daten? 

Schriftliche Verträge bringen Transparenz, dort müssen die Kosten (und die Zahlungspflicht) aufgeführt werden.

Zielrichtung der Resozialisierungshilfen nach §§ 67 ff SGB XII ist, vereinfacht ausgedrückt, „Normalität“. Wenn die MitarbeiterInnen von Einrichtungen in ihrem eigenen Wohnraum ganz selbstverständlich Wert auf einen schriftlichen Mietvertrag legen, ihren Bewohnern einen solchen aber vorenthalten, sollten sie ihr Selbstverständnis und die Zielrichtung ihrer Arbeit überprüfen.

Auch Wohnungslose wollen als gleichberechtigte BürgerInnen ernst genommen werden. 

Der Dienstleistungsgedanke hat das Fürsorgedenken abgelöst!

Klare, rechtskonforme Vertragsvereinbarungen kommen diesen berechtigten Anliegen entgegen.

Zu den Musterverträgen

Die Formen der Hilfe für Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten, die mit dem Angebot von Wohnraum einhergehen, sind vielfältig. Regional unterschiedlich existieren verschiedenste Leistungstypen. 

Der Fachausschuss hält es nicht für sinnvoll, für alle denkbaren Leistungstypen Musterverträge zu erstellen. Lokale Unterschiedlichkeiten machen es unmöglich, Musterverträge zu entwerfen, die gar bundesweit unverändert übernommen werden können. 

Wir haben uns daher auf  4 Vertragsentwürfe konzentriert. Die dahinter stehenden Leistungstypen sind bundesweit wohl am häufigsten anzutreffen:

· Betreutes Wohnen (in angemietetem Wohnraum), ab S.6

· Teilstationäre Hilfe, ab S.13

· Stationäre Hilfe, ab S.21

· Dezentrale stationäre Hilfe (mit Anlagen), ab S.30

Die Vertragsentwürfe sind im Anschluss in der aufgelisteten Reihenfolge aufgeführt.

Der Fachausschuss hat Verträge, die bereits in Gebrauch sind oder als Empfehlung vorgelegen haben, auf ihre Tauglichkeit untersucht, viele Passagen übernommen, den Vertragsaufbau teilweise verändert, gekürzt und Ergänzungen und Variablen eingebaut.

Den Verträgen zur Stationären Hilfe und zur Dezentralen Stationären Hilfe incl. Anlagen lagen Empfehlungen des Arbeitskreises „Dezentrale stationäre Hilfen“ in Hamm aus dem Jahre 2005 zugrunde. 

Die Verträge zum Betreuten Wohnen und der Teilstationären Hilfe gehen weitgehend auf Vertragsformulare diakonischer Träger in Stuttgart zurück, die diese in Kooperation mit Rechtsanwalt Jörg Lang entwickelt haben.

Allen „Wegbereitern“, die hier mustergültige Vorarbeit geleistet und uns die Verträge zur Verfügung gestellt haben, sei an dieser Stelle herzlich gedankt!

Die Benutzung schriftlicher Verträge an sich ist schon Ausdruck von Fachlichkeit. Zur Qualifizierung dieser Fachlichkeit sind folgende Fragestellungen relevant:

· Korrespondiert der Vertrag mit geltendem Recht? Hält er einer gerichtlichen Überprüfung stand?

· Werden die berechtigten Interessen beider Seiten (freier Träger und Leistungsberechtigte) in fairer Weise gewahrt?

· Steht hinter dem Vertrag ein fachlich empfehlenswerter Leistungstyp?

Wir hoffen, mit den vorliegenden Vertragsempfehlungen die Ansprüche der Fragestellungen 1 und 2 in positiver Weise erfüllt zu haben.

Eine fachliche Bewertung der hinter den Vertragsentwürfen stehenden Leistungstypen ist nicht Inhalt dieser Arbeitshilfe. Der Fachausschuss möchte dennoch nicht verschweigen, dass er das Modell des Dezentralen Stationären Wohnens, das die spätere Übergabe des Wohnraumes an den Bewohner / die Bewohnerin als Hauptmieter/in vorsieht, als sehr empfehlenswert beurteilt. Deshalb haben wir im Anschluss an die Verträge noch eine in Hamm gebräuchliche Zusatzvereinbarung angefügt (S.48). In dieser Zusatzvereinbarung ist die Fortführung des Mietverhältnisses zwischen Bewohner/in und Eigentümer/in nach Beendigung der Hilfe vorgesehen.

Die Verträge enthalten Vorschläge zu Variablen (meist kursiv gedruckt, z.T. verbunden mit möglichen Inhalten, z.B. zu Kündigungsfristen oder zur Aufbewahrungsfrist zurückgelassener Gegenstände), deren Übernahme den jeweiligen freien Trägern überlassen bleibt. 

Anlagen sind beispielhaft dem Vertrag über Dezentrale Stationäre Hilfe angefügt. Des weiteren verweisen wir auf unsere 2003 erschienenen „Musterpapiere“ – kleine Hilfen für den beruflichen Alltag als mögliche Vorlagen zur Erstellung von Anlagen.

Die Vertragsentwürfe müssen einrichtungsspezifisch verändert  und den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Veränderungen machen einen Vertrag dann wertlos, wenn mit diesen Veränderungen Regelungen eingeführt werden sollen, die einer rechtlichen Überprüfung nicht standhalten. Ein Vertrag, in dem versucht wird, das Mietrecht des BGB „auszuhebeln“, ist nicht nur aus dem Selbstverständnis diakonischer Arbeit mit Wohnungslosen abzulehnen, er wird im Streitfall nutzlos sein und Gerichte wenig beeindrucken. 

Deshalb sollte sicherheitshalber ein mit unseren Entwürfen erstellter und individuell veränderter bzw. ergänzter Vertrag vor der Einführung einer juristisch fachkundigen Person zur Überprüfung vorgelegt werden.

Martin Steinbrenner

Vorsitzender des Fachausschusses Recht und Finanzierung

im Dezember 2007

Vertrag über “Betreutes Wohnen gem. §§ 67-69 SGB XII”

(evtl. einfügen: Leistungstyp)

zwischen der

Einrichtung A
- im Folgenden Einrichtung genannt -

und

Herrn / Frau B

- im Folgenden Bewohner/in genannt -

(evtl.: vertreten durch Frau / Herrn C , Adresse, als rechtliche/r Betreuer/in für die Bereiche ...)

1. Zweck des Vertrags

Das Betreute Wohnen gemäß §§ 67-69 SGB XII wird von der Einrichtung A als Träger auf diakonischer Grundlage geführt. Es bietet Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, persönliche Hilfe und Wohnen. Mit der Hilfe sollen gemeinsam mit dem Bewohner/der Bewohnerin die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft erschlossen und Voraussetzungen für ein selbständiges Leben in Individualwohnraum geschaffen werden.

Es können nur Personen aufgenommen werden, die zur selbständigen Haushaltsführung in der Lage sind, da es im Betreuten Wohnen weder ein Essensangebot noch pflegerische Dienstleistungen gibt.

Die Dauer der Hilfe ist befristet. Je nach dem Hilfebedarf im Einzelfall ist eine weitere befristete Verlängerung möglich; sie setzt in der Regel die Zustimmung des Kostenträgers voraus.

Im Betreuten Wohnen kann nicht nur Wohnraum zur Verfügung gestellt werden. Daher bleibt auch bei längerfristigem Wohnen der Aufenthalt des Bewohners/der Bewohnerin im Betreuten Wohnen an den Zweck der persönlichen Hilfe gebunden und ist somit “vorübergehend” im Sinne des Mietrechts (vgl. § 549 Abs.2 Ziff.1 BGB).

Gegebenenfalls: Der im Rahmen dieses Vertrags vermietete Wohnraum wurde von der Einrichtung selbst angemietet, um ihn gem. § 549 Abs. 2 Ziffer 3 BGB Personen mit dringendem Wohnbedarf zu überlassen. Es wird deshalb darauf hingewiesen, dass auch gem. § 549 Abs. 2 BGB die Vorschriften über die Mieterhöhung ( §§ 557 bis 561 BGB) und über den Mieterschutz bei Beendigung des Mietverhältnisses sowie bei der Begründung von Wohnungseigentum ( §§ 568 Abs.2, 573, 573 a, 573 d  Abs. 1, 574, 575, 575 a  Abs. 1 und 577, 577 a ) nicht gelten.

Das Leben und Wohnen im Betreuten Wohnen erfordert die Rücksichtnahme des Bewohners/der Bewohnerin auf die Mitwohnenden und die Ziele des Betreutes Wohnens insgesamt.

2. Vertragsdauer, Wohnraum, Kosten

2.1 Dauer

Das Vertragsverhältnis beginnt am: ............ und endet, sofern es nicht ausdrücklich verlängert wird, ohne weiteres am ............ .

2.2 Wohnraum, Schlüssel

Der Bewohner/die Bewohnerin erhält: (Zutreffendes ankreuzen) 

( )  zur alleinigen Nutzung die 1-Zi-Wohnung Nr. mit Küche, sowie Bad / Toilette. 

Die Wohnung befindet sich in der Adresse, DG, links . 

( ) zur alleinigen Nutzung das Zimmer Nr. 01 in der Adresse, 1.OG, rechts mit gemeinschaftlichen Nutzung von Bad, Toilette und Küche in der jeweiligen Wohnung

Je 1 Schlüssel für Haus, Wohnung (und Zimmer) sowie für den Briefkasten wurden ausgehändigt.

2.3 Kosten

Wohnungsmiete. 

Die von dem Bewohner/der Bewohnerin zu zahlende Kaltmiete beträgt derzeit monatlich €  ......... .

Weiter sind zu zahlen: (Zutreffendes ankreuzen)

( ) eine Pauschale für Energiekosten (Heizung, Gas, Öl, Strom, Wasser/Abwasser) von monatlich €  ............ ;

( ) eine Pauschale für sonstige Nebenkosten in Höhe von €  .......... ;

( ) nach Einzelabrechnung durch die Einrichtung Nebenkosten i.S. des § 27 der 2. Berechnungsverordnung, insbesondere für ................................................... mit einer monatlichen Vorauszahlung von derzeit € ...........;

( ) Nebenkosten  nach Einzelanmeldung, -einkauf und -abrechnung durch den/die Bewohner/in selbst; 

Zahlungsweise. Die monatliche Wohnungsmiete mit Nebenkosten ist jeweils im voraus, bis spätestens zum dritten Werktag eines Monats bei der Einrichtung eingehend, zu bezahlen.

· Eingezahlt werden kann: an die Einrichtung A,  
Bank, BLZ;  Kt-Nr. mit dem Vermerk: „Miete und Nebenkosten Betreutes Wohnen, Frau / Herr A  Buchungszeichen“

Mietkaution. Der Bewohner/die Bewohnerin verpflichtet sich, an die Einrichtung bei Beginn des Vertragsverhältnisses nach Maßgabe des § 550 b BGB eine Mietsicherheit in Höhe von drei Monatskaltmieten, also € ...   zu leisten, zu zahlen auf das obiges Konto mit folgendem Vermerk: „Mietkaution Betreutes Wohnen , Frau / Herr A , 

Buchungszeichen  “

Kosten der persönlichen Hilfe. Sie richten sich nach Tagessätzen, die zwischen der Einrichtung und den jeweiligen öffentlichen Kostenträgern für das Betreute Wohnen vereinbart bzw. künftig angepasst werden. Er ist täglich zur Zahlung fällig. Derzeit beträgt der Tagessatz  € ....... .     Er wird von der Einrichtung grundsätzlich dem jeweiligen Kostenträger in Rechnung gestellt. Der Bewohner/die Bewohnerin verpflichtet sich, entsprechende Anträge bei den Kostenträgern zu stellen und diesen gegenüber seine gesetzlichen Mitwirkungspflichten zu erfüllen. Die Einrichtung verpflichtet sich, den Bewohner/die Bewohnerin hierbei zu unterstützen. Soweit keine Kostenzusage des öffentlichen Kostenträgers vorliegt, ist der Bewohner/die Bewohnerin unmittelbar zur Selbstzahlung verpflichtet, sobald ihm/ihr die Kosten von der Einrichtung direkt in Rechnung gestellt werden.

Auf die Vollmacht und Abtretungserklärungen, die diesem Vertrag beigefügt sind, wird hingewiesen.

3. Persönliche Hilfe

3.1 Die persönliche Hilfe richtet sich nach dem Bedarf im Einzelfall. 
Ihr Angebot umfasst insbesondere die folgenden Leistungen:

· Aufnahme: Erhebung der persönlichen Lebenssituation; Erstellung eines Hilfeplans.

· Lebensberatung/psychosoziale Hilfen: Gespräche bei persönlichen Problemen aller Art; Beratung und Vermittlung bei Konflikten; Kontakte zu Angehörigen; Beratung bei altersspezifischen Problemen; Betreuung in Grenzsituationen des Lebens; Krisenintervention.

· Sonstige persönliche Hilfen: Hilfe bei der Bewältigung von Alltagsproblemen und bei der Haushaltsführung im Einzelfall.

· Arbeitsleben: Unterstützung bei Bewerbungen und Arbeitsaufnahme; Zusammenarbeit mit Arbeitgebern und Jobcentern; Hilfen bei der Erhaltung eines Arbeitsplatzes.

· Hilfe bei der Beschaffung und Erhaltung von Wohnraum: Beratung bei der Haushaltsführung, körperlichen Hygiene und Reinhaltung des Wohnraums; Hilfe beim Kontakt mit Wohnbehörden; Hilfe bei der Anmietung von Wohnraum außerhalb des Betreutes Wohnen, bei Bedarf Vermittlung in andere Einrichtungen.

· Hilfe bei der gesundheitlichen Versorgung: Vorbeugende Gesundheitshilfe; Motivation zu und ggf. Vermittlung von medizinischen Versorgung; Hilfe bei Kontakten mit Ärzten, Krankenhäusern, Suchtberatungsstellen u. ä..

· Sozialleistungen u. ä.: Hilfe beim Umgang mit Behörden und anderen Fachdiensten; bei der Durchsetzung von Ansprüchen zur materiellen Existenzsicherung; bei der Inanspruchnahme von Sozialleistungen; bei der Erstellung von Sozialberichten und anderen Stellungnahmen.

· Schuldnerberatung: Vermittlung von Fachdiensten und RechtsanwältInnen; im Einzelfall Hilfe bei der Schuldenregulierung einschließlich der Erschließung von Entschuldungsgeldern.

3.2 Mitwirkung des Bewohners/der Bewohnerin
Damit die vorstehend aufgeführten Hilfeangebote wirksam werden können, ist der/die Bewohner/in zur Mitwirkung im Rahmen seiner Möglichkeiten verpflichtet.

4. Wohnen

Der Bewohner/die Bewohnerin darf die Mieträume nur zu den vertraglich bestimmten Zwecken benutzen.

4.1 Behandlung des Wohnraums

Der Bewohner/die Bewohnerin ist verpflichtet, das Zimmer, bzw. die Wohnung und die zur gemeinschaftlichen Nutzung überlassenen Räume und Einrichtungen schonend und pfleglich zu behandeln. Er/sie hat für eine ordnungsgemäße Reinigung, Belüftung und Heizung des eigenen Zimmers zu sorgen. Er/sie hat sich ggf. an der Reinigung der zur gemeinschaftlichen Nutzung bestimmten Räume zu beteiligen sowie an sonstigen Räumen gemäß der jeweiligen Hausordnung Die Einrichtung ist im übrigen berechtigt, im Bedarfsfall die Reinigung ganz oder teilweise auf Kosten des Bewohners/der Bewohnerin an Dritte zu übergeben.

Bauliche Veränderungen sind nicht erlaubt.

Schäden am Zimmer bzw. den Gemeinschaftsräumen sind der Einrichtung bzw. den Mitarbeitenden des Betreuten Wohnens sofort anzuzeigen, ebenso wie das Auftreten von Ungeziefer. Wenn der Bewohner/die Bewohnerin den genannten Verpflichtungen nicht nachkommt, haftet er/sie für alle entstehenden Schäden. Er/sie haftet auch für alle Renovierungsarbeiten und Reparaturen, die aufgrund übermäßiger Abnutzung oder nicht sachgemäßen Gebrauchs notwendig werden. Dabei haftet der Bewohner/die Bewohnern insoweit auch für das Verschulden von Besuchern, die sich mit seinem/ihrem Einverständnis in den überlassenen Räumen aufhalten.

4.2 Überlassung an Dritte 

.
Die Überlassung der Räume an Dritte, auch kurzfristig, ist nicht gestattet. Der Bewohner/die Bewohnerin haftet für seinen/ihren Besuch. Die Übernachtung von Besuchern ist nur ausnahmsweise und nach vorheriger Anmeldung erlaubt.

4.3 Schlüssel

Es ist nicht gestattet, sich Schlüssel nachzumachen oder an den Schlössern irgendwelche Veränderungen vorzunehmen (Generalschließanlage). Der Verlust von Schlüsseln ist sofort zu melden. Die Kosten für Ersatzschlüssel muss der/die Bewohner/in tragen.

4.4 Suchtmittel, Missbrauch des Wohnraums

Konsum, Besitz und Herstellung  von illegalen Drogen und der Handel mit ihnen  im Wohnbereich sind generell verboten und können zur fristlosen Kündigung führen. Dies gilt auch für jede Form der Prostitution. Der Genuss alkoholischer Getränke darf zu keiner Störung der Mitwohnenden sowie des Hausfriedens führen.

4.5 Haustiere

Das Halten von Tieren ist verboten (oder einrichtungsspezifisch).

4.6 Betreten des Zimmers

Die Mitarbeitenden des Betreuten Wohnens dürfen das Zimmer/die Wohnung des Bewohners/der Bewohnerin im Rahmen der vereinbarten regelmäßigen Besuchstermine betreten. Im übrigen dürfen sie, wie auch sonstige von der Einrichtung beauftragte Personen, sowie ggf. der (Ober-)Vermieter der Räume, diese in angemessenen Abständen oder aus besonderem Grund nach Vorankündigung betreten. Bei drohender Gefahr oder dringend notwendigen Reparaturen dürfen die Räume auch ohne Vorankündigung betreten werden. 

4.7 Rückgabe des Wohnraums

Zum Vertragsende hat der Bewohner/die Bewohnerin das Zimmer und die mitgenutzten Gemeinschaftsräume vollständig von den eigenen Sachen geräumt und sorgfältig besenrein gereinigt zurückzugeben. Dies gilt auch für Teppichböden. Sämtliche Schlüssel sind ebenfalls zurückzugeben. Von dem Bewohner/der Bewohnerin selbst ein- oder angebrachte Sachen sind rechtzeitig bis zum Auszug zu entfernen.

4.8 Renovierung

(Zutreffendes ankreuzen)


( ) Die Wohnung/das Zimmer wurde dem/der Bewohner/in in renoviertem Zustand übergeben. Der/die Bewohner/in haftet für Schäden und übermäßige Abnutzung, die nach dem Einzug schuldhaft, auch durch Besucher,  verursacht wurden. Außerdem hat der/die Bewohner/in beim Auszug die anfallenden Schönheitsreparaturen zu tragen. Die Einrichtung kann, wenn die fachgerechte Ausführung der Schönheitsreparaturen durch den/die Bewohner/in bis zum Vertragsende nicht gewährleistet ist, einen Fachbetrieb mit der kostengünstigsten Ausführung auf Kosten des Bewohners/der Bewohnerin beauftragen.


(  ) Der/die Bewohner/in hat beim Einzug die im beigefügten Übergabeprotokoll festgehaltenen Renovierungsarbeiten übernommen bzw. ist bei Auszug verpflichtet, die entsprechend festgehaltenen Arbeiten durchzuführen. Außerdem haftet er/sie für Schäden und übermäßige Abnutzung, die nach dem Einzug schuldhaft, auch durch Besucher, verursacht wurden. Ist die fachgerechte Ausführung bis zum Vertragsende nicht gewährleistet, so kann die Einrichtung einen Fachbetrieb mit der möglichst kostengünstigsten Ausführung auf Kosten des Bewohners/der Bewohnerin beauftragen.

4.9 Hausordnung

Die ggf. beigefügte Hausordnung ist Bestandteil dieses Vertrags. 

5. Beendigung/Kündigung

5.1 Regelmäßige Beendigung, 

Das Vertragsverhältnis endet regelmäßig ohne weiteres durch Fristablauf.

5.2 Auflösung des Vertragsverhältnisses 

Das Vertragsverhältnis kann jederzeit in gegenseitigem Einverständnis aufgelöst werden.

5.3 Vorzeitige fristgemäße Kündigung

Der Bewohner/die Bewohnerin kann den Vertrag mit einer Frist von 2 Wochen zum 15. oder zum letzten des jeweiligen Monats kündigen.

Die Einrichtung kann (unbeschadet des Rechts zur fristlosen Kündigung nach. Ziff. 5.4) den Vertrag mit einer Frist von zwei Wochen dann kündigen, wenn der Bewohner/die Bewohnerin seine/ihre vertraglichen Pflichten schuldhaft nicht unerheblich verletzt hat, insbesondere wenn er/sie

· bei der Antragstellung an die zuständigen Sozialleistungsträger trotz schriftlicher Abmahnung nicht mitwirkt, und eine anderweitige Kostendeckung nicht gewährleistet ist;

· sich bei Abwesenheit ohne Mitteilung auf eine schriftliche Aufforderung gem. Ziff. 6 des Vertrags nicht innerhalb von sieben Tagen gemeldet hat. Die Kündigung wird unwirksam, wenn der/die Bewohner/in sich innerhalb der Kündigungsfrist wieder zurückmeldet.

5.4 Fristlose Kündigung

Die Einrichtung kann den Vertrag insbesondere dann fristlos kündigen, wenn der Bewohner/die Bewohnerin

· die vertraglichen Verpflichtungen, insbesondere auch die Rücksichtnahme gegenüber Mitwohnenden oder den Mitarbeitenden des Betreuten Wohnens, in einem derartigen Maße verletzt, daß die Vertragsfortsetzung bis zum Vertragsende bzw. bis zum Ablauf der o. g. Kündigungsfristen nicht zumutbar ist. Dies gilt insbesondere bei nachhaltiger Störung des Hausfriedens, Gewaltanwendung oder bei wiederholter Gewaltandrohung, sowie bei Dealen und Prostitution im Wohnraum;


mit der Zahlung der Wohnungsmiete in Höhe des doppelten Monatsbetrags im Verzug ist und eine anderweitige Deckung nicht gewährleistet ist;


mit der Zahlung der Kosten der persönlichen Hilfe (nach Rechnungstellung an ihn/sie und Mahnung) für mindestens eine Woche im Verzug ist und eine anderweitige Kostendeckung nicht gewährleistet ist.

Im übrigen bleibt das Recht beider Vertragsteile zur Kündigung aus sonstigen wichtigen Gründen nach den gesetzlichen Vorschriften unberührt.

5.5 Form der Kündigung

Kündigungen müssen schriftlich erklärt werden.

6. Abwesenheit

Der Bewohner/die Bewohnerin ist verpflichtet, bei einer längeren Abwesenheit den/die zuständige/n Mitarbeiter/in des Betreuten Wohnens zu informieren. Meldet sich der Bewohner/die Bewohnerin, der/die seine/ihre Abwesenheit nicht mitgeteilt hat, auf eine schriftliche Aufforderung nicht innerhalb von sieben Tagen, so kann die Einrichtung sein/ihr Zimmer nach dem Ablauf von einer weiteren Woche räumen bzw. auf Kosten des Bewohners/der Bewohnerin räumen lassen.

Das eigene Mobiliar sowie die sonstige Habe werden, sofern sie in noch gebrauchsfähigem Zustand sind, bis zu vier Wochen verwahrt. Danach können sie, abgesehen von weiter aufzubewahrenden wichtigen Urkunden, durch die Einrichtung frei verkauft oder sonst verwertet werden. Nach Ausgleich noch offener Forderungen wird ein etwaiger Mehrerlös zugunsten der Bewohner/innen des Betreuten Wohnens verwendet.

7. Anschrift

Solange der Bewohner/die Bewohnerin der Einrichtung keine andere Postanschrift mitgeteilt hat, kann diese ihn/sie betreffende schriftliche Mitteilungen unter seiner Anschrift im Betreutes Wohnen zustellen.

8. Sonstiges

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

9. Allgemeine Klausel

Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, so wird dadurch die Gültigkeit des Vertrags im übrigen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt die gültige Bestimmung als vereinbart, die dem Gewollten am nächsten kommt.

10. Anlagen zum Vertrag

Diesem Vertrag liegen eine Datenschutzerklärung, eine Vollmacht- und Abtretungserklärung, sowie ggf. die aktuelle Hausordnung bei.

Ort, den ........................

..................................................

.....................................................

In Vertretung für die Einrichtung

Bewohner/in

Verlängerungsklausel

Der vorstehende Vertrag wird für die Dauer vom ............................bis ..............................

verlängert und endet danach ohne weiteres, sofern er nicht erneut verlängert wird.

Ort, den ...........................

...................................................

.....................................................

In Vertretung für die Einrichtung

Bewohner/in

Vertrag über “Teilstationäres Wohnen gem. §§ 67-69 SGB XII”

(evtl. einfügen:: Leistungstyp)

zwischen der

Einrichtung A

Haus T
- im Folgenden Einrichtung genannt -

und

Herrn / Frau B

- im Folgenden Bewohner/in genannt -

(evtl.: vertreten durch Frau / Herrn C , Adresse, als rechtliche/r Betreuer/in für die Bereiche ...)

1. Zweck des Vertrags

Das Haus T wird von der Einrichtung A als Träger auf diakonischer Grundlage geführt. Es bietet Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, persönliche Hilfe und Wohnen im Sinne von §§ 67-69 SGB XII. Mit der Hilfe sollen gemeinsam mit dem Bewohner/ der Bewohnerin die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft erschlossen und Voraussetzungen für ein selbständiges Leben in Individualwohnraum geschaffen werden.

Neben der Unterkunft wird persönliche Hilfe für Personen zur Verfügung gestellt, die laufender Beratung und Unterstützung durch soziale Fachkräfte bedürfen.

Es können nur Personen aufgenommen werden, die zur selbständigen Haushaltsführung in der Lage sind, da es im teilstationären Wohnen weder ein Essensangebot noch pflegerische Dienstleistungen gibt.

Die Dauer der Hilfe ist befristet. Je nach dem Hilfebedarf im Einzelfall ist eine weitere befristete Verlängerung möglich; sie setzt in der Regel die Zustimmung des Kostenträgers voraus.

Da im Haus A Unterkunft und persönliche Hilfe bei öffentlicher Förderung notwendigerweise verbunden sind, kann nicht lediglich Wohnraum zur Verfügung gestellt werden. Daher bleibt auch bei längerfristigem Wohnen der Aufenthalt des Bewohners/der Bewohnerin im teilstationären Wohnen an den Zweck der persönlichen Hilfe gebunden und ist somit “vorübergehend” im Sinne des Mietrechts (vgl. § 549 Abs.2 Ziff.1 BGB).

Gegebenenfalls: Der im Rahmen dieses Vertrags vermietete Wohnraum wurde von der Einrichtung selbst angemietet, um ihn gem. § 549 Abs. 2 Ziffer 3 BGB Personen mit dringendem Wohnbedarf zu überlassen. Es wird deshalb darauf hingewiesen, dass auch gem. § 549 Abs. 2 BGB die Vorschriften über die Mieterhöhung ( §§ 557 bis 561 BGB) und über den Mieterschutz bei Beendigung des Mietverhältnisses sowie bei der Begründung von Wohnungseigentum ( §§ 568 Abs.2, 573, 573 a, 573 d  Abs. 1, 574, 575, 575 a  Abs. 1 und 577, 577 a ) nicht gelten.

Das Leben und Wohnen im Haus T erfordert die Rücksichtnahme des Bewohners /der Bewohnerin auf die Mitwohnenden und die Ziele des teilstationären Wohnens im Haus T  insgesamt.

2. Vertragsdauer, Wohnraum, Kosten

2.1 Dauer

Das Vertragsverhältnis beginnt am: ............ und endet, sofern es nicht ausdrücklich verlängert wird, ohne weiteres am ............ .

2.2 Wohnraum, Schlüssel

Der Bewohner/die Bewohnerin erhält zur alleinigen Nutzung das Zimmer Nr. 01 mit Kochgelegenheit und Einbauschrank sowie Möblierung (siehe beigefügte Inventarliste).

Zur gemeinschaftlichen Nutzung werden weiter überlassen:

Bad, Toilette und Spülnische im jeweiligen Stockwerk;

Waschmaschinen und Trockner im Untergeschoss.

Je 1 Schlüssel für Haus, und Zimmer  sowie für den Briefkasten wurden ausgehändigt.

2.3 Kosten

Wohnungsmiete

Die von dem Bewohner/der Bewohnerin zu zahlende Wohnungsmiete beträgt derzeit monatlich €  ......... 

(Kaltmiete € ......, zuzüglich einer Nebenkostenpauschale in Höhe von derzeit € ........ für Heizung, Wasser, Abwasser, Allgemeinstrom, Gebäudereinigung, Hausverbrauchsmaterial, Müllbeseitigung und Aufzug)

(falls nicht in Nk-pauschale enthalten:)Private Stromkosten werden von der Verwaltung halbjährlich abgerechnet; jedes Zimmer hat einen eigenen Zähler. Entsprechend dem Stromverbrauch der ersten vier Wochen wird ein monatlicher Abschlagsbetrag festgesetzt, der dann jeweils zusammen mit der monatlichen Wohnungsmiete zu zahlen ist. Der monatliche Abschlagsbetrag kann im Anschluss an jede der halbjährlichen Abrechnungen angepasst werden. Gleich beim Einzug ist eine erste Abschlagszahlung in Höhe von € ....... zu zahlen.

Zahlungsweise. Die monatliche Wohnungsmiete mit Nebenkosten ist jeweils im voraus, bis spätestens zum dritten Werktag eines Monats bei der Einrichtung eingehend, zu bezahlen.

· Eingezahlt werden kann: an die Einrichtung A,  
Bank, BLZ;  Kt-Nr. mit dem Vermerk: „Miete und Strom, Frau / Herr A,  Buchungszeichen“

oder

· durch Barzahlung zu den Öffnungszeiten des Kassenbüros in Haus T.

Kosten der persönlichen Hilfe. Sie richten sich nach Tagessätzen, die zwischen der Einrichtung und den jeweiligen öffentlichen Kostenträgern für das teilstationäre Wohnen in Haus T vereinbart bzw. künftig angepasst werden. Er ist täglich zur Zahlung fällig. Derzeit beträgt der Tagessatz 

€ ....... .     Er wird von der Einrichtung grundsätzlich dem jeweiligen Kostenträger in Rechnung gestellt. Der/die Bewohner/in verpflichtet sich, entsprechende Anträge bei den Kostenträgern zu stellen und diesen gegenüber seine gesetzlichen Mitwirkungspflichten zu erfüllen. Die Einrichtung verpflichtet sich, den Bewohner/die Bewohnerin hierbei zu unterstützen. Soweit keine Kostenzusage des öffentlichen Kostenträgers vorliegt, ist der Bewohner/die Bewohnerin unmittelbar zur Selbstzahlung verpflichtet, sobald ihm/ihr die Kosten von der Einrichtung direkt in Rechnung gestellt werden.

Auf die Vollmacht und Abtretungserklärungen, die diesem Vertrag beigefügt sind, wird hingewiesen.

3. Persönliche Hilfe

3.1 Die persönliche Hilfe richtet sich nach dem Bedarf im Einzelfall. 
Ihr Angebot umfasst insbesondere die folgenden Leistungen:

· Aufnahme: Erhebung der persönlichen Lebenssituation; Erstellung eines Hilfeplans.

· Lebensberatung/psychosoziale Hilfen: Gespräche bei persönlichen Problemen aller Art; Beratung und Vermittlung bei Konflikten; Kontakte zu Angehörigen; Beratung bei altersspezifischen Problemen; Betreuung in Grenzsituationen des Lebens; Krisenintervention.

· Sonstige persönliche Hilfen: Hilfe bei der Bewältigung von Alltagsproblemen und bei der Haushaltsführung im Einzelfall.

· Arbeitsleben: Unterstützung bei Bewerbungen und Arbeitsaufnahme; Zusammenarbeit mit Arbeitgebern und Jobcentern; Hilfen bei der Erhaltung eines Arbeitsplatzes.

· Hilfe bei der Beschaffung und Erhaltung von Wohnraum: Beratung bei der Haushaltsführung, körperlichen Hygiene und Reinhaltung des Wohnraums; Hilfe beim Kontakt mit Wohnbehörden; Hilfe bei der Anmietung von Wohnraum außerhalb des Betreutes Wohnen, bei Bedarf Vermittlung in andere Einrichtungen.

· Hilfe bei der gesundheitlichen Versorgung: Vorbeugende Gesundheitshilfe; Motivation zu und ggf. Vermittlung von medizinischen Versorgung; Hilfe bei Kontakten mit Ärzten, Krankenhäusern, Suchtberatungsstellen u. ä..

· Sozialleistungen u. ä.: Hilfe beim Umgang mit Behörden und anderen Fachdiensten; bei der Durchsetzung von Ansprüchen zur materiellen Existenzsicherung; bei der Inanspruchnahme von Sozialleistungen; bei der Erstellung von Sozialberichten und anderen Stellungnahmen.

· Schuldnerberatung: Erstellung eines Schuldenplanes, Hilfe bei Pfändungen und anderen Zwangsvollstreckungen, Hilfe bei Vereinbarungen mit Gläubigern, Vermittlung von Fachdiensten und RechtsanwältInnen; Hilfe bei der Schuldenregulierung einschließlich der Erschließung von Entschuldungsgeldern.

· Freizeitgestaltung:

Cafeteria, Bücherei, Fernsehraum, Clubraum; gemeinsame Besuche von Veranstaltungen, Tagesausflüge, Freizeiten; Bekanntmachung von Veranstaltungen in der Kirchengemeinde und im Stadtgebiet.

3.2 Mitwirkung des Bewohners/der  Bewohnerin
Damit die vorstehend aufgeführten Hilfeangebote wirksam werden können, ist der Bewohner/die Bewohnerin zur Mitwirkung im Rahmen seiner Möglichkeiten verpflichtet.

4. Wohnen

Der Bewohner/die Bewohnerin darf die Mieträume nur zu den vertraglich bestimmten Zwecken benutzen.

4.1 Behandlung des Wohnraums

Der Bewohner/die Bewohnerin ist verpflichtet, das Zimmer und die zur gemeinschaftlichen Nutzung überlassenen Räume und Einrichtungen schonend und pfleglich zu behandeln. Er/sie hat für eine ordnungsgemäße Reinigung, Belüftung und Heizung des eigenen Zimmers zu sorgen. Er/sie hat sich ggf. an der Reinigung der zur gemeinschaftlichen Nutzung bestimmten Räume zu beteiligen sowie an sonstigen Räumen gemäß der jeweiligen Hausordnung Die Einrichtung ist im übrigen berechtigt, im Bedarfsfall die Reinigung ganz oder teilweise auf Kosten des Bewohners/der Bewohnerin an Dritte zu übergeben.

Bauliche Veränderungen sind nicht erlaubt. Veränderungen des Mobiliars sind nur nach vorheriger Zustimmung seitens der Hausleitung bzw. der von ihr beauftragten Personen möglich.

Schäden am Zimmer bzw. den Gemeinschaftsräumen sind der Einrichtung bzw. den Mitarbeitenden des Haus T sofort anzuzeigen, ebenso wie das Auftreten von Ungeziefer. Wenn der Bewohner/die Bewohnerin den genannten Verpflichtungen nicht nachkommt, haftet er/sie für alle entstehenden Schäden. Er/sie haftet auch für alle Renovierungsarbeiten und Reparaturen, die aufgrund übermäßiger Abnutzung oder nicht sachgemäßen Gebrauchs notwendig werden. Dabei haftet der Bewohner/die Bewohnerin insoweit auch für das Verschulden von Besuchern, die sich mit seinem/ihrem Einverständnis in den überlassenen Räumen aufhalten.

4.2 Überlassung an Dritte 

.
Die Überlassung der Räume an Dritte, auch kurzfristig, ist nicht gestattet. Der Bewohner/die Bewohnerin haftet für seinen/ihren Besuch. Die Übernachtung von Besuchern und die besuchsweise Aufnahme von Personen ist nur mit Zustimmung der Hausleitung bzw. der von ihr beauftragten Personen erlaubt.

4.3 Schlüssel

Es ist nicht gestattet, sich Schlüssel nachzumachen oder an den Schlössern irgendwelche Veränderungen vorzunehmen (Generalschließanlage). Der Verlust von Schlüsseln ist sofort zu melden. Die Kosten für Ersatzschlüssel muss der/die Bewohner/in tragen.

4.4 Suchtmittel, Missbrauch des Wohnraums

Der Genuss alkoholischer Getränke darf nur im eigenen Zimmer erfolgen und darf zu keiner Störung der Mitbewohner/innen  sowie des Hausfriedens führen.
Konsum, Besitz und Herstellung  von illegalen Drogen und der Handel mit ihnen  im Wohnbereich sind generell verboten und können zur fristlosen Kündigung führen. Dies gilt auch für jede Form der Prostitution..

4.5 Haustiere

Das Halten von Tieren ist verboten (oder einrichtungsspezifisch).

4.6 Betreten des Zimmers

Die Mitarbeitenden des Haus T dürfen das Zimmer des Bewohners/der Bewohnerin im Rahmen der vereinbarten regelmäßigen Hausdurchgänge betreten. Im übrigen dürfen sie, wie auch sonstige von der Einrichtung beauftragte Personen, sowie ggf. der (Ober-)Vermieter der Räume, diese in angemessenen Abständen oder aus besonderem Grund nach Vorankündigung betreten. Bei drohender Gefahr oder dringend notwendigen Reparaturen dürfen die Räume auch ohne Vorankündigung betreten werden. 

4.7 Rückgabe des Wohnraums

Zum Vertragsende hat der Bewohner/die Bewohnerin das Zimmer und die mitgenutzten Gemeinschaftsräume vollständig von den eigenen Sachen geräumt und sorgfältig besenrein gereinigt zurückzugeben. Dies gilt auch für Teppichböden. Sämtliche Schlüssel sind ebenfalls zurückzugeben. Von dem Bewohner/der Bewohnerin selbst ein- oder angebrachte Sachen sind rechtzeitig bis zum Auszug zu entfernen.

4.8 Renovierung

(Zutreffendes ankreuzen)


( ) Das Zimmer wurde dem Bewohner/der Bewohnerin in renoviertem Zustand übergeben. Der/die Bewohner/in haftet für Schäden und übermäßige Abnutzung, die nach dem Einzug schuldhaft, auch durch Besucher,  verursacht wurden. Außerdem hat der/die Bewohner/in beim Auszug die anfallenden Schönheitsreparaturen zu tragen. Die Einrichtung kann, wenn die fachgerechte Ausführung der Schönheitsreparaturen durch den Bewohner/die Bewohnerin bis zum Vertragsende nicht gewährleistet ist, einen Fachbetrieb mit der kostengünstigsten Ausführung auf Kosten des Bewohners/der Bewohnerin beauftragen.


( ) DerBewohner/die Bewohnerin hat beim Einzug die im beigefügten Übergabeprotokoll festgehaltenen Renovierungsarbeiten übernommen bzw. ist bei Auszug verpflichtet, die entsprechend festgehaltenen Arbeiten durchzuführen. Außerdem haftet er/sie für Schäden und übermäßige Abnutzung, die nach dem Einzug schuldhaft, auch durch Besucher, verursacht wurden. Ist die fachgerechte Ausführung bis zum Vertragsende nicht gewährleistet, so kann die Einrichtung einen Fachbetrieb mit der möglichst kostengünstigsten Ausführung auf Kosten des Bewohners/der Bewohnerin beauftragen.

4.9 Hausordnung

Die beigefügte Hausordnung ist Bestandteil dieses Vertrags. 

5. Beendigung/Kündigung

5.1 Regelmäßige Beendigung, 

Das Vertragsverhältnis endet regelmäßig ohne weiteres durch Fristablauf.

5.2 Auflösung des Vertragsverhältnisses 

Das Vertragsverhältnis kann jederzeit in gegenseitigem Einverständnis aufgelöst werden.

5.3 Vorzeitige fristgemäße Kündigung

Der Bewohner/die Bewohnerin kann den Vertrag mit einer Frist von 2 Wochen zum 15. oder zum letzten des jeweiligen Monats kündigen.

Die Einrichtung kann (unbeschadet des Rechts zur fristlosen Kündigung nach. Ziff. 5.4) den Vertrag mit einer Frist von einer Woche dann kündigen, wenn der Bewohner/die Bewohnerin seine/ihre vertraglichen Pflichten schuldhaft nicht unerheblich verletzt hat, insbesondere wenn er/sie

· bei der Antragstellung an die zuständigen Sozialleistungsträger trotz schriftlicher Abmahnung nicht mitwirkt, und eine anderweitige Kostendeckung nicht gewährleistet ist;

· sich bei Abwesenheit ohne Mitteilung auf eine schriftliche Aufforderung gem. Ziff. 6 des Vertrags nicht innerhalb von sieben Tagen gemeldet hat. Die Kündigung wird unwirksam, wenn der/die Bewohner/in sich innerhalb der Kündigungsfrist wieder zurückmeldet.

5.4 Fristlose Kündigung

Die Einrichtung kann den Vertrag insbesondere dann fristlos kündigen, wenn der Bewohner/die Bewohnerin

· die vertraglichen Verpflichtungen, insbesondere auch die Rücksichtnahme gegenüber Mitwohnenden oder den Mitarbeitenden des Haus T, in einem derartigen Maße verletzt, daß die Vertragsfortsetzung bis zum Vertragsende bzw. bis zum Ablauf der o. g. Kündigungsfristen nicht zumutbar ist. Dies gilt insbesondere bei nachhaltiger Störung des Hausfriedens, Gewaltanwendung oder bei wiederholter Gewaltandrohung, sowie bei Dealen und Prostitution im Wohnraum;


mit der Zahlung der Wohnungsmiete in Höhe des doppelten Monatsbetrags im Verzug ist und eine anderweitige Deckung nicht gewährleistet ist;


mit der Zahlung der Kosten der persönlichen Hilfe (nach Rechnungstellung an ihn/sie und Mahnung) für mindestens eine Woche im Verzug ist und eine anderweitige Kostendeckung nicht gewährleistet ist.

Im übrigen bleibt das Recht beider Vertragsteile zur Kündigung aus sonstigen wichtigen Gründen nach den gesetzlichen Vorschriften unberührt.

5.5 Form der Kündigung

Kündigungen müssen schriftlich erklärt werden.

6. Abwesenheit

Der Bewohner/die Bewohnerin ist verpflichtet, bei einer längeren Abwesenheit den/die zuständige/n Mitarbeiter/in des Haus T zu informieren. Meldet sich der Bewohner/die Bewohnerin, der/die seine/ihre Abwesenheit nicht mitgeteilt hat, auf eine schriftliche Aufforderung nicht innerhalb von sieben Tagen, so kann die Einrichtung sein/ihr Zimmer nach dem Ablauf von einer weiteren Woche räumen bzw. auf Kosten des Bewohners/der Bewohnerin räumen lassen.

Das eigene Mobiliar sowie die sonstige Habe werden, sofern sie in noch gebrauchsfähigem Zustand sind, bis zu zwei Monaten verwahrt. Danach können sie, abgesehen von weiter aufzubewahrenden wichtigen Urkunden, durch die Einrichtung frei verkauft oder sonst verwertet werden. Nach Ausgleich noch offener Forderungen wird ein etwaiger Mehrerlös zugunsten der Bewohner/innen des Haus T verwendet.

7. Anschrift

Solange der Bewohner/die Bewohnerin der Einrichtung keine andere Postanschrift mitgeteilt hat, kann diese ihn/sie betreffende schriftliche Mitteilungen unter seiner Anschrift im Haus T zustellen.

8. Sonstiges

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

9. Allgemeine Klausel

Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, so wird dadurch die Gültigkeit des Vertrags im übrigen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt die gültige Bestimmung als vereinbart, die dem Gewollten am nächsten kommt.

10. Anlagen zum Vertrag

Diesem Vertrag liegen eine Datenschutzerklärung, eine Vollmacht- und Abtretungserklärung, sowie ggf. die aktuelle Hausordnung bei.

Ort, den ........................

..................................................

.....................................................

In Vertretung für die Einrichtung

Bewohner/in

Verlängerungsklausel

Der vorstehende Vertrag wird für die Dauer vom ............................bis ..............................

verlängert und endet danach ohne weiteres, sofern er nicht erneut verlängert wird.

Ort, den ...........................

...................................................

.....................................................

In Vertretung für die Einrichtung

Bewohner/in

Vertrag über Stationäre Hilfen gemäß §§ 67 - 69 SGB XII

zwischen

(Name des Trägers / der Einrichtung)   

....................................................................................

Adresse

......................................................................................

vertreten durch   ……………………

im folgenden Einrichtung genannt

und

Frau/Herrn   .....................................................

im folgenden Bewohner/in genannt

bisher wohnhaft in   ....................................................................................

vertreten durch Frau/Herrn   .....................................................

Adresse   ......................................................................................

als rechtliche/r Betreuer/in für die Bereiche   ..................................................................

§ 1 Gegenstand des Vertrages

Die Einrichtung gewährt Menschen (einrichtungsspezifisch: Frauen, Männer und Paare), bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, Hilfe zur Überwindung dieser Schwierigkeiten. Die Aufnahme in die Einrichtung erfolgt zur Erfüllung der in den §§ 67 - 69 SGB XII genannten Maßnahmen und Ziele.

Das Ziel der Hilfe ist es, dem/der Bewohner/in die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu erschließen.

Neben der Unterkunft wird persönliche Hilfe in Form von kontinuierlicher Beratung und persönlicher Unterstützung durch Fachkräfte gestellt.

Da in der Stationären Hilfe Unterkunft und persönliche Hilfe untrennbar miteinander verbunden sind, wird nicht lediglich Wohnraum zur Verfügung gestellt. Daher bleibt auch bei längerfristigem Wohnen der Aufenthalt der Bewohnerin/des Bewohners in dieser Hilfeform an den Zweck der persönlichen Hilfe gebunden und ist somit „vorübergehend” im Sinne des Mietrechtes (vergl. § 549 Abs. 2 Ziff. 1 BGB).

§ 2 Leistungen, Kosten
1. Die Einrichtung stellt dem/der Bewohner/in Wohnraum (§ 3) und persönliche Hilfe (§ 4) zur Verfügung.

2. Kosten

2.1 Leistungsentgelt

Die Entgelte für die Leistungen richten sich nach den mit den Sozialleistungsträgern getroffenen jeweils gültigen Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen.

Das Leistungsentgelt beträgt bei monatlicher Abrechnung im Rahmen dieses Vertrages zur Zeit pro Tag   ........   Euro.

Die Zusammensetzung des Leistungsentgeltes kann bei der Einrichtungsleitung eingesehen werden.

Das Leistungsentgelt ist täglich zur Zahlung fällig. Es wird auf der Grundlage des Leistungsbescheides von der Einrichtung grundsätzlich dem jeweiligen Sozial​leistungsträger in Rechnung gestellt. Die Bewohnerin/der Bewohner verpflichtet sich entsprechende Anträge einschließlich Verlängerungsanträgen bei den Sozial​leistungsträgern zu stellen und diesen gegenüber die gesetzlichen Mitteilungspflichten zu erfüllen.

Die Einrichtung verpflichtet sich, den Bewohner/die Bewohnerin hierbei zu unterstützen. Soweit keine Kostenzusage des öffentlichen Trägers vorliegt bzw. nicht mehr vorliegt, ist der Bewohner/die Bewohnerin unmittelbar zur Selbstzahlung verpflichtet, sobald ihr/ihm die Kosten von der Einrichtung direkt in Rechnung gestellt werden.

Einrichtungsspezifischen Text gegebenenfalls einfügen:

2.2 Eigenanteil

Der Sozialleistungsträger legt bei vorhandenem Einkommen des Bewohners/der Bewohnerin den Eigenanteil fest. Sozialleistungsträger ist der ...................................... ............................................ .

Der Eigenanteil ist vom Bewohner/ von der Bewohnerin wie folgt zu zahlen:

(z.B. monatlich im voraus/rückwirkend

 ......................................................................................................................................... Der Eigenanteil kann vom Bewohner/ von der Bewohnerin gezahlt werden durch 

- 
Banküberweisung auf das Konto   .............................................................................. - 
Bareinzahlung

- 
Abtretungserklärung

· ..............................

2.3 Eigenanteil bei vorübergehender Abwesenheit

Auch bei Abwesenheit ist der Eigenanteil zu entrichten. Der Kostenträger berücksichtigt bei der Berechnung des Eigenanteils die entsprechenden Abwesenheitszeiten.
§ 3 Wohnen

1. Die Einrichtung stellt der Bewohnerin/dem Bewohner folgenden Wohnraum zur Verfügung:

(einrichtungsspezifische Beschreibung, unterschieden nach alleiniger oder gemeinschaftlicher Nutzung, incl. Adresse)

2. Behandlung des Wohnraums

Der/die Bewohner/in darf den Wohnraum nur zu den vertraglich bestimmten Zwecken benutzen.

Der/die Bewohner/in verpflichtet sich, den ihm/ihr überlassenen Wohnraum schonend und pfleglich zu behandeln. Er sorgt für eine ordnungsgemäße Reinigung und Lüftung des Wohnraums. Die Einrichtung bietet bei der Reinigung, falls notwendig, Unterstützung an.

Der/die Bewohner/in verpflichtet sich, mit der Nutzung und dem Verbrauch von Heizung, Wasser und Strom kostenbewusst umzugehen. Hierzu erhält er/sie eine entsprechende Anleitung durch die Mitarbeitenden der Einrichtung.

Bauliche Veränderungen des Wohnraums sind nicht erlaubt. Alle Veränderungen des Wohnraums (z.B. Reparaturen, Renovierungen, Elektroarbeiten) bedürfen der Zustimmung der Einrichtungsleitung bzw. der von ihr beauftragten Personen.

Schäden im Wohnraum sind der Einrichtungsleitung bzw. den beauftragten Mitarbeitenden (einrichtungsspezifisch) sofort anzuzeigen, ebenso wie das Auftreten von Ungeziefer.

Wenn der/die Bewohner/in den genannten Verpflichtungen nicht nachkommt, haftet er für alle entstehenden Schäden.

3. Schlüssel

Bei Einzug werden folgende Schlüssel ausgehändigt: ............................................... . Bei Verlust sind die Kosten vom Bewohner/der Bewohnerin zu tragen. Bei Auszug sind die Schlüssel in der Einrichtung abzugeben.

Es ist nicht gestattet, zusätzliche Haus- oder Wohnungsschlüssel anzufertigen, an den Schlössern Veränderungen vorzunehmen oder sie eigenmächtig auszutauschen. Der Verlust von Schlüsseln ist sofort der Leitung der Einrichtung zu melden.

Es ist ebenfalls nicht gestattet, die Schlüssel an andere Personen weiter zu geben.

+ bei Bedarf zusätzlicher einrichtungsspezifischer Text

4. Überlassung/ Untervermietung an Dritte/ Besucherregelung

Die Überlassung des Wohnraums an andere Personen ist nicht gestattet. Die Übernachtung von Besuchern/Besucherinnen ist nur mit Zustimmung der Einrichtungsleitung oder den von ihr beauftragten Personen erlaubt. Der/die Bewohner/in ist für das Verhalten seines Besuches verantwortlich. Minderjährige dürfen sich nur mit Zustimmung der Einrichtungsleitung oder der der beauftragten Personen im Wohnraum aufhalten. 

5. Betreten des Wohnraums durch die Mitarbeitenden

Die Mitarbeitenden der Einrichtung dürfen den Wohnraum des/der Bewohners/in im Rahmen der persönlichen Hilfe betreten. 

Im übrigen dürfen sie, wie auch sonstige von der Einrichtung beauftragte Personen, diesen in angemessenen Abständen oder aus besonderem Grund nach Vorankündigung betreten. Bei drohender Gefahr oder dringend notwendigen Reparaturen darf der Wohnraum auch ohne Vorankündigung betreten werden.

Wird der/die Bewohner/in beim Betreten des Wohnraums nicht angetroffen, so erhält er/sie umgehend eine Benachrichtigung über das Betreten der Wohnung.

6. Haustiere

Einrichtungsspezifischer Text

7. Suchtmittel, Missbrauch des Wohnraums (optional)
Konsum, Besitz und Herstellung von illegalen Drogen und der Handel mit ihnen im Wohnbereich sind generell verboten und können zur fristlosen Kündigung führen. Dies gilt auch für jede Form der Prostitution. Der Genuss alkoholischer Getränke darf zu keiner Störung der Mitbewohner/innen sowie des Hausfriedens führen.

8. Ausstattung des Wohnraums 

Einrichtungsspezifischer Text einfügen

Variante 1:

Die Ausstattung wird von der Einrichtung entsprechend der Leistungs- und Vergütungsvereinbarung mit dem Sozialleistungsträger gestellt. 

Darüber hinaus werden von der Einrichtung folgende Sachgegenstände gestellt, die diesem Wohnraum zugeordnet sind:

-
...................................................

-
...................................................

Die Vereinbarung über Zurverfügungstellung von z.B. Telefon, Handy, Fahrrad ist in Anlage ............ zu diesem Vertrag beigefügt. 

Die Einrichtung trägt die Verantwortung für die Ausstattung, Reparatur und Ersatzbeschaffung.

Bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Zerstörung oder Beschädigung von Einrichtungsgegenständen hat der Bewohner/die Bewohnerin für den Schaden aufzukommen.

Variante 2:

Die Ausstattung des Wohnraums wird vom Bewohner/der Bewohnerin im Einzelfall beim Sozialleistungsträger beantragt. Die Hilfe der Einrichtung umfasst die Unterstützung bei der Beschaffung der Ausstattung und bei der Ausgestaltung des Wohnraums.

Der Bewohner/die Bewohnerin trägt die Verantwortung für die Ausstattung, Reparatur und Ersatzbeschaffung.

Variante 3 ........................................................................................................

§ 4 Persönliche Hilfe

Die persönliche Hilfe richtet sich nach dem Bedarf im Einzelfall. Ihr Angebot umfasst insbesondere die folgenden Leistungen, deren Zielsetzung die Integration in das Gemeinwesen ist:

· Aufnahme: Erhebung der persönlichen Lebenssituation; Erstellung eines Hilfeplans

· Lebensberatung / Psychosoziale Hilfen: Hilfen bei der Alltagsbewältigung; Beratung und Vermittlung bei Konflikten; Kontakte zu Angehörigen; Beratung bei altersspezifischen Problemen; Betreuung in Grenzsituationen des Lebens; Krisenintervention

· Arbeitsleben: Unterstützung bei Bewerbungen und Arbeitsaufnahme; Zusammenarbeit mit Arbeitgebern und Job-Centern; Hilfen bei der Erhaltung und Sicherung eines Arbeitsplatzes bzw. Ausbildungsplatzes

· Hilfe bei der Beschaffung und Erhaltung von Wohnraum: Beratung bei der Haushaltsführung; Unterstützung und Anleitung bei der Reinhaltung des Wohnraums; Hilfe beim Kontakt mit Vermieter / Nachbarn / Behörden; Hilfe bei der Suche nach einer geeigneteren Wohnform, z.B. eines Dezentralen stationären Heimplatzes, Hilfe bei der Anmietung von Wohnraum außerhalb der stationären Einrichtung

· Hilfe bei der gesundheitlichen Versorgung: Vorbeugende Gesundheitshilfe; Ernährungsberatung, Beratung bei der körperlichen Hygiene, Motivation zu und Vermittlung von medizinischer Versorgung; Hilfe bei Kontakten zu (Fach-) Ärzten, (Fach-) Krankenhäusern, Suchtberatungsstellen etc.

· Hilfe beim Umgang mit Behörden und anderen Fachdiensten: Beratung bei der Durchsetzung von Ansprüchen zur materiellen Existenzsicherung, bei der Inanspruchnahme von Sozialleistungen; Erstellung von Sozialberichten und anderen Stellungsnahmen

· Finanzplanung und Geldverwaltung

· Schuldnerberatung: Erstellung eines Schuldenplanes, Beratung bei Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Hilfe bei Vereinbarungen mit Gläubigern, Vermittlung von Fachdiensten und Rechtsanwälten/innen; Hilfe bei der Schuldenregulierung einschließlich der Erschließung von Entschuldungsgeldern.

· Freizeitgestaltung: Unterstützung bei der Erschließung von Möglichkeiten zur Nutzung der Freizeit

Damit die vorstehend aufgeführten Hilfeangebote wirksam werden können, ist die Bewohnerin/der Bewohner zur Mitwirkung im Rahmen ihrer/seiner Möglichkeiten verpflichtet.

Individuelle Vereinbarungen zur persönlichen Hilfe werden im Rahmen der Erstellung des (Gesamt-) Hilfeplanes geschlossen, in regelmäßigen Abständen überprüft und fortgeschrieben.

§ 5 Beendigung

1. Der Vertrag endet mit der Beendigung der Maßnahme oder 

2. durch Abschluss einer neuen Vereinbarung über die Fortführung der Maßnahme in einer anderen Wohnform oder

3. durch den Tod des Bewohners/der Bewohnerin.

Zu 1. Rückgabe des Wohnraums an die Einrichtung

Der Vertrag endet ohne Übergabe des Wohnraums an den Bewohner/die Bewohnerin. Dieser/diese hat den Wohnraum vollständig von den eigenen Sachen geräumt und besenrein zurückzugeben.

Sämtliche Schlüssel sind ebenfalls zurückzugeben. Von dem Bewohner/der Bewohnerin selbst ein- oder angebrachte Sachen sind rechtzeitig vor Rückgabe von dem Bewohner/der Bewohnerin zu entfernen.

Zu 2. Fortführung der Maßnahme in einer anderen Wohnform

Die Maßnahme kann auch in einer anderen Wohnform, z.B. dem Dezentralen stationären Wohnen, fortgeführt werden, soweit hierdurch die Ziele der Hilfe erreicht werden können. Dies wird im Rahmen der Persönlichen Hilfe (§ 4) gemeinsam vereinbart.

Mit dem Umzug in eine andere Wohnform bedarf es eines neuen Vertrages. Für die Rückgabe des bisherigen Wohnraums gelten die Ausführungen „Zu 1.“ entsprechend.

Zu 3. Tod des Bewohners/der Bewohnerin

Das Vertragsverhältnis endet mit dem Tag des Todes des Bewohners/der Bewohnerin.

§ 6 Kündigung des Vertrages

1. Auflösung, Kündigung

Das Vertragsverhältnis kann jederzeit schriftlich im gegenseitigen Einvernehmen aufgehoben werden.

2. Kündigung durch den Bewohner/die Bewohnerin

Der Bewohner/die Bewohnerin kann den Vertrag schriftlich mit einer Frist von zwei Wochen zum 15. oder zum letzten des jeweiligen Monats kündigen.

Gegebenenfalls: einrichtungsspezifischer Text einfügen

Variante :

Bei einem vorzeitigen Auszug ist bei Einkommen bis zum Ablauf der Kündigungsfrist der entsprechende Eigenanteil zu zahlen.

3. Fristgerechte Kündigung durch die Einrichtung

Die Einrichtung kann den Vertrag mit einer Frist von zwei Wochen zum Monatsende kündigen.

4. Fristlose Kündigung durch die Einrichtung

Die Einrichtung kann den Vertrag fristlos kündigen, wenn der Bewohner/die Bewohnerin mit der Zahlung des Leistungsentgeltes für mindestens eine Woche im Verzug ist und eine anderweitige Kostendeckung nicht gewährleistet ist.

Wenn ein Bewohner/eine Bewohnerin seine/ihre Abwesenheit (§ 8) nicht vereinbart und er auf eine schriftliche Aufforderung zur Meldung nicht innerhalb von 3 Tagen reagiert, kann der stationäre Heimplatz fristlos gekündigt werden.

Die Einrichtung kann den Vertrag aus wichtigem Grund fristlos kündigen, wenn der Bewohner die vertraglichen Verpflichtungen, insbesondere auch die Rücksichtnahme gegenüber anderen Hilfeberechtigten oder Mitarbeitenden der Einrichtung in einem derartigen Maße verletzt, dass die Vertragsfortsetzung bis zum Vertragsende bzw. bis zum Ablauf der unter Ziffer 3 genannten Kündigungsfrist nicht zumutbar ist.

Wichtige Gründe für eine fristlose Kündigung sind insbesondere:

· Störung des Hausfriedens

· anhaltende Ruhestörung

· sonstige wiederholte Verstöße gegen die Hausordnung

· Gewaltandrohung und -anwendung

· sexuelle Belästigungen

· Waffenbesitz

· strafbare Handlungen innerhalb der Einrichtung

· Handeln mit Drogen oder der dringende Verdacht des Drogenhandels

· Konsum illegaler Drogen (einrichtungsspezifisch)

5. Form der Kündigung

Kündigungen bedürfen der Schriftform. In besonderen Fällen kann die Kündigung auch mündlich ausgesprochen werden, eine schriftliche Bestätigung muss in diesem Falle nachgereicht werden.

Mit der fristlosen Kündigung durch die Einrichtung kann ein befristetes oder unbefristetes Hausverbot ausgesprochen werden.

§ 7 Aufbewahrung von Gegenständen und Fristen

Das zurückgelassene eigene Mobiliar sowie die sonstige Habe werden, soweit sie lagerfähig sind, bis zu einem Monat verwahrt. Danach können sie durch die Einrichtung frei verkauft oder sonst wie verwertet werden. 

§ 8 Abwesenheit

Jeder Bewohner/jede Bewohnerin hat die Verpflichtung eine Abwesenheit von mehr als 3 Kalendertagen mit der Einrichtung zu vereinbaren. Eine Freihaltung über einen längeren Zeitraum bedarf der Zustimmung des Sozialleistungsträgers.

§ 9 Erreichbarkeit

Die Einrichtung stellt die Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit der zentralen Einrichtung für die Bewohner/Bewohnerinnen sicher.

Einrichtungsspezifischer Text einfügen

Variante 1

Zur Sicherstellung einer Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit der Einrichtung wird dem Bewohner/der Bewohnerin von der Einrichtung ein Telefon (Festnetz oder Handy) kostenlos zur Verfügung gestellt.

Variante 2

Zur Sicherstellung einer Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit der Einrichtung wird dem Bewohner/der Bewohnerin von der Einrichtung ein Telefon (Festnetz oder Handy) oder andere geeignete moderne Kommunikationsmittel unter Kostenbeteiligung des Bewohners zur Verfügung gestellt.

Variante 3

Zur Sicherstellung einer Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit steht dem Bewohner/der Bewohnerin ein Bereitschaftstelefon innerhalb der Einrichtung zur Verfügung.
§ 10 Anmeldung / Anschrift

Jeder Bewohner/jede Bewohnerin ist verpflichtet sich entsprechend dem Meldegesetz innerhalb von ....
 Tagen anzumelden. Die Adresse ist die Anschrift der stationären Einrichtung.

Solange der Bewohner/die Bewohnerin der Einrichtung keine andere Postanschrift mitgeteilt hat, kann diese die ihn/sie betreffenden Mitteilungen an seine/ihre Anschrift im Stationären Wohnen senden. Diese gelten dann als zugestellt.

§ 11 Recht auf Beschwerde

Bei Zweifeln am ordnungsgemäßen Betrieb der Einrichtung oder im Falle der Vermutung einer Vorenthaltung von berechtigten Leistungen kann sich der Bewohner/die Bewohnerin an folgende Stellen in der genannten Reihenfolge wenden:

1. Einrichtungsleitung: .......................................... 
(Anschrift /Telefonnummer)
2. Träger der Einrichtung: ..................................... 
(Anschrift /Telefonnummer)
3. Sozialleistungsträger: ........................................ 
(Anschrift /Telefonnummer)
§ 12 Datenschutz

Die Mitarbeitenden der Einrichtung sind zur Verschwiegenheit sowie zur Beachtung der geltenden Datenschutzbestimmungen verpflichtet.

Soweit es zur Durchführung der Leistungserbringung erforderlich ist, dürfen personenbezogene Daten der Bewohner/Bewohnerinnen durch die Einrichtung erhoben, gespeichert, verarbeitet und an Dritte übermittelt werden.

Die Einwilligung zur Erhebung und zur Übermittlung bedarf der Schriftform und ist widerruflich. (siehe Anlagen Nr. 5 und 6)

Der Bewohner/die Bewohnerin hat das Recht auf Auskunft, welche Daten über ihn/sie gespeichert sind.

§ 13 Haftung

Der Bewohner/die Bewohnerin und die Einrichtung haften einander im Rahmen der allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen; für Sachschäden nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Dem Bewohner/der Bewohnerin wird empfohlen eine Haftverpflichtversicherung abzuschließen.

§ 14 Sonstige Vereinbarungen

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Änderungen, Ergänzungen und zusätzliche Vereinbarungen bezüglich dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.

§ 15 Allgemeine Klausel

Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Regelungen nicht berührt.

§ 16 Anlagen zum Vertrag

→ siehe Vertrag Dezentrale stationäre Hilfen
_________________________,den ____________


             Ort


       Datum

__________________________

__________________________

                Für die Einrichtung



Frau / Herr








Bewohnerin / Bewohner







________________________________







ggf. rechtliche Betreuerin / Betreuer,







                Bevollmächtigte/r

Vertrag über Dezentrale Stationäre Hilfen gemäß §§ 67 - 69 SGB XII

zwischen

(Name des Trägers / der Einrichtung)   

....................................................................................

Adresse

......................................................................................

vertreten durch   ……………………

im folgenden Einrichtung genannt

und

Frau/Herrn   .....................................................

im folgenden Bewohner/in genannt

bisher wohnhaft in   ....................................................................................

vertreten durch Frau/Herrn   .....................................................

Adresse   ......................................................................................

als rechtliche/r Betreuer/in für die Bereiche   ..................................................................

§ 1 Gegenstand des Vertrages

Die Einrichtung gewährt Menschen (einrichtungsspezifisch: Frauen, Männer und Paare), bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, Hilfe zur Überwindung dieser Schwierigkeiten. Die Aufnahme in die Einrichtung erfolgt zur Erfüllung der in den §§ 67 - 69 SGB XII genannten Maßnahmen und Ziele.

Das Ziel der Hilfe ist es, dem/der Bewohner/in die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu erschließen.

Neben der Unterkunft wird persönliche Hilfe in Form von kontinuierlicher Beratung und persönlicher Unterstützung durch Fachkräfte gestellt.

Da in der Dezentralen Stationären Hilfe Unterkunft und persönliche Hilfe untrennbar miteinander verbunden sind, wird nicht lediglich Wohnraum zur Verfügung gestellt. Daher bleibt auch bei längerfristigem Wohnen der Aufenthalt der Bewohnerin/des Bewohners in dieser Hilfeform an den Zweck der persönlichen Hilfe gebunden und ist somit „vorübergehend” im Sinne des Mietrechtes (vergl. § 549 Abs. 2 Ziff. 1 BGB).

Gegebenenfalls: Der im Rahmen dieses Vertrags vermietete Wohnraum wurde von der Einrichtung selbst angemietet, um ihn gem. § 549 Abs. 2 Ziffer 3 BGB Personen mit dringendem Wohnbedarf zu überlassen. Es wird deshalb darauf hingewiesen, dass auch gem. § 549 Abs. 2 BGB die Vorschriften über die Mieterhöhung ( §§ 557 bis 561 BGB) und über den Mieterschutz bei Beendigung des Mietverhältnisses sowie bei der Begründung von Wohnungseigentum ( §§ 568 Abs.2, 573, 573 a, 573 d  Abs. 1, 574, 575, 575 a  Abs. 1 und 577, 577 a ) nicht gelten.

§ 2 Leistungen, Kosten
1. Die Einrichtung stellt dem/der Bewohner/in Wohnraum (§ 3) und persönliche Hilfe (§ 4) zur Verfügung.

2. Kosten

2.1 Leistungsentgelt

Die Entgelte für die Leistungen richten sich nach den mit den Sozialleistungsträgern getroffenen jeweils gültigen Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen.

Das Leistungsentgelt beträgt bei monatlicher Abrechnung im Rahmen dieses Vertrages zur Zeit pro Tag   ........   Euro.

Die Zusammensetzung des Leistungsentgeltes kann bei der Einrichtungsleitung eingesehen werden.

Das Leistungsentgelt ist täglich zur Zahlung fällig. Es wird auf der Grundlage des Leistungsbescheides von der Einrichtung grundsätzlich dem jeweiligen Sozial​leistungsträger in Rechnung gestellt. Die Bewohnerin/der Bewohner verpflichtet sich entsprechende Anträge einschließlich Verlängerungsanträgen bei den Sozial​leistungsträgern zu stellen und diesen gegenüber die gesetzlichen Mitteilungspflichten zu erfüllen.

Die Einrichtung verpflichtet sich, den Bewohner/die Bewohnerin hierbei zu unterstützen. Soweit keine Kostenzusage des öffentlichen Trägers vorliegt bzw. nicht mehr vorliegt, ist der Bewohner/die Bewohnerin unmittelbar zur Selbstzahlung verpflichtet, sobald ihr/ihm die Kosten von der Einrichtung direkt in Rechnung gestellt werden.

Einrichtungsspezifischen Text gegebenenfalls einfügen:

2.2 Eigenanteil

Der Sozialleistungsträger legt bei vorhandenem Einkommen des Bewohners/der Bewohnerin den Eigenanteil fest. Sozialleistungsträger ist der ...................................... ............................................ .

Der Eigenanteil ist vom Bewohner/ von der Bewohnerin wie folgt zu zahlen:

(z.B. monatlich im voraus/rückwirkend

 ......................................................................................................................................... Der Eigenanteil kann vom Bewohner/ von der Bewohnerin gezahlt werden durch 

- 
Banküberweisung auf das Konto   .............................................................................. - 
Bareinzahlung

- 
Abtretungserklärung

· ..............................

2.3 Eigenanteil bei vorübergehender Abwesenheit

Auch bei Abwesenheit ist der Eigenanteil zu entrichten. Der Kostenträger berücksichtigt bei der Berechnung des Eigenanteils die entsprechenden Abwesenheitszeiten.
§ 3 Wohnen

1. Die Einrichtung stellt der Bewohnerin/dem Bewohner folgenden Wohnraum zur Verfügung:

(einrichtungsspezifische Beschreibung, unterschieden nach alleiniger oder gemeinschaftlicher Nutzung, incl. Adresse)

2. Behandlung des Wohnraums

Der/die Bewohner/in darf den Wohnraum nur zu den vertraglich bestimmten Zwecken benutzen.

Der/die Bewohner/in verpflichtet sich, den ihm/ihr überlassenen Wohnraum schonend und pfleglich zu behandeln. Er/sie sorgt für eine ordnungsgemäße Reinigung und Lüftung des Wohnraums. Die Einrichtung bietet bei der Reinigung, falls notwendig, Unterstützung an.

Der/die Bewohner/in verpflichtet sich, mit der Nutzung und dem Verbrauch von Heizung, Wasser und Strom kostenbewusst umzugehen. Hierzu erhält er/sie eine entsprechende Anleitung durch die Mitarbeitenden der Einrichtung.

Bauliche Veränderungen des Wohnraums sind nicht erlaubt. Alle Veränderungen des Wohnraums (z.B. Reparaturen, Renovierungen, Elektroarbeiten) bedürfen der Zustimmung der Einrichtungsleitung bzw. der von ihr beauftragten Personen.

Schäden im Wohnraum sind der Einrichtungsleitung bzw. den beauftragten Mitarbeitenden (einrichtungsspezifisch) sofort anzuzeigen, ebenso wie das Auftreten von Ungeziefer.

Wenn der/die Bewohner/in den genannten Verpflichtungen nicht nachkommt, haftet er für alle entstehenden Schäden.

3. Schlüssel

Bei Einzug werden folgende Schlüssel ausgehändigt: ............................................... . Bei Verlust sind die Kosten vom Bewohner/der Bewohnerin zu tragen. Bei Auszug sind die Schlüssel in der Einrichtung abzugeben.

Es ist nicht gestattet, zusätzliche Haus- oder Wohnungsschlüssel anzufertigen, an den Schlössern Veränderungen vorzunehmen oder sie eigenmächtig auszutauschen. Der Verlust von Schlüsseln ist sofort der Leitung der Einrichtung zu melden.

Es ist ebenfalls nicht gestattet, die Schlüssel an andere Personen weiter zu geben.

+ bei Bedarf zusätzlicher einrichtungsspezifischer Text

4. Überlassung/ Untervermietung an Dritte/ Besucherregelung

Die Überlassung des Wohnraums an andere Personen ist nicht gestattet. Die Übernachtung von Besuchern/Besucherinnen ist nur mit Zustimmung der Einrichtungsleitung oder den von ihr beauftragten Personen erlaubt. Der/die Bewohner/in ist für das Verhalten seines Besuches verantwortlich. Minderjährige dürfen sich nur mit Zustimmung der Einrichtungsleitung oder der der beauftragten Personen im Wohnraum aufhalten. 

5. Betreten des Wohnraums durch die Mitarbeitenden

Die Mitarbeitenden der Einrichtung dürfen den Wohnraum des/der Bewohners/in im Rahmen der persönlichen Hilfe betreten. 

Im übrigen dürfen sie, wie auch sonstige von der Einrichtung beauftragte Personen, diesen in angemessenen Abständen oder aus besonderem Grund nach Vorankündigung betreten. Bei drohender Gefahr oder dringend notwendigen Reparaturen darf der Wohnraum auch ohne Vorankündigung betreten werden.

Wird der/die Bewohner/in beim Betreten des Wohnraums nicht angetroffen, so erhält er/sie umgehend eine Benachrichtigung über das Betreten der Wohnung.

6. Haustiere

Einrichtungsspezifischer Text

7. Suchtmittel, Missbrauch des Wohnraums (optional)
Konsum, Besitz und Herstellung von illegalen Drogen und der Handel mit ihnen im Wohnbereich sind generell verboten und können zur fristlosen Kündigung führen. Dies gilt auch für jede Form der Prostitution. Der Genuss alkoholischer Getränke darf zu keiner Störung der Mitbewohner/innen sowie des Hausfriedens führen.

8. Ausstattung des Wohnraums 

Einrichtungsspezifischer Text einfügen

Variante 1:

Die Ausstattung wird von der Einrichtung entsprechend der Leistungs- und Vergütungsvereinbarung mit dem Sozialleistungsträger gestellt. 

Darüber hinaus werden von der Einrichtung folgende Sachgegenstände gestellt, die diesem Wohnraum zugeordnet sind:

-
...................................................

-
...................................................

Die Vereinbarung über Zurverfügungstellung von z.B. Telefon, Handy, Fahrrad ist in Anlage ............ zu diesem Vertrag beigefügt. 

Die Einrichtung trägt die Verantwortung für die Ausstattung, Reparatur und Ersatzbeschaffung.

Bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Zerstörung oder Beschädigung von Einrichtungsgegenständen hat der Bewohner/die Bewohnerin für den Schaden aufzukommen.

Variante 2:

Die Ausstattung des Wohnraums wird vom Bewohner/der Bewohnerin im Einzelfall beim Sozialleistungsträger beantragt. Die Hilfe der Einrichtung umfasst die Unterstützung bei der Beschaffung der Ausstattung und bei der Ausgestaltung des Wohnraums.

Der Bewohner/die Bewohnerin trägt die Verantwortung für die Ausstattung, Reparatur und Ersatzbeschaffung.

Variante 3 ........................................................................................................

§ 4 Persönliche Hilfe

Die persönliche Hilfe richtet sich nach dem Bedarf im Einzelfall. Ihr Angebot umfasst insbesondere die folgenden Leistungen, deren Zielsetzung die Integration in das Gemeinwesen ist:

· Aufnahme: Erhebung der persönlichen Lebenssituation; Erstellung eines Hilfeplans

· Lebensberatung / Psychosoziale Hilfen: Hilfen bei der Alltagsbewältigung; Beratung und Vermittlung bei Konflikten; Kontakte zu Angehörigen; Beratung bei altersspezifischen Problemen; Betreuung in Grenzsituationen des Lebens; Krisenintervention

· Arbeitsleben: Unterstützung bei Bewerbungen und Arbeitsaufnahme; Zusammenarbeit mit Arbeitgebern und Job-Centern; Hilfen bei der Erhaltung und Sicherung eines Arbeitsplatzes bzw. Ausbildungsplatzes

· Hilfe bei der Beschaffung und Erhaltung von Wohnraum: Beratung bei der Haushaltsführung; Unterstützung und Anleitung bei der Reinhaltung des Wohnraums; Hilfe beim Kontakt mit Vermieter / Nachbarn / Behörden; Hilfe bei der Übernahme des dezentralen Heimplatzes als Haupt- oder Untermieter, Hilfe bei der Anmietung von Wohnraum außerhalb des dezentralen Heimplatzes

· Hilfe bei der gesundheitlichen Versorgung: Vorbeugende Gesundheitshilfe; Ernährungsberatung, Beratung bei der körperlichen Hygiene, Motivation zu und Vermittlung von medizinischer Versorgung; Hilfe bei Kontakten zu (Fach-) Ärzten, (Fach-) Krankenhäusern, Suchtberatungsstellen etc.

· Hilfe beim Umgang mit Behörden und anderen Fachdiensten: Beratung bei der Durchsetzung von Ansprüchen zur materiellen Existenzsicherung, bei der Inanspruchnahme von Sozialleistungen; Erstellung von Sozialberichten und anderen Stellungsnahmen

· Finanzplanung und Geldverwaltung

· Schuldnerberatung: Erstellung eines Schuldenplanes, Beratung bei Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Hilfe bei Vereinbarungen mit Gläubigern, Vermittlung von Fachdiensten und Rechtsanwälten/innen; Hilfe bei der Schuldenregulierung einschließlich der Erschließung von Entschuldungsgeldern.

· Freizeitgestaltung: Unterstützung bei der Erschließung von Möglichkeiten zur Nutzung der Freizeit

Damit die vorstehend aufgeführten Hilfeangebote wirksam werden können, ist die Bewohnerin/der Bewohner zur Mitwirkung im Rahmen ihrer/seiner Möglichkeiten verpflichtet.

Individuelle Vereinbarungen zur persönlichen Hilfe werden im Rahmen der Erstellung des (Gesamt-) Hilfeplanes geschlossen, in regelmäßigen Abständen überprüft und fortgeschrieben.

§ 5 Beendigung

4. Der Vertrag endet mit der Beendigung der Maßnahme oder 

5. durch Abschluss einer neuen Vereinbarung über die Fortführung der Maßnahme in einer anderen Wohnform oder
6. durch den Tod des Bewohners/der Bewohnerin.

Zu 1.

Übergabe des Wohnraums an den Bewohner/die Bewohnerin der Einrichtung als Haupt- oder Untermieter

Einrichtungsspezifischer Text einfügen

Variante 1:

Die Einrichtung übergibt die Wohnung an den Vermieter. Ein Übergabeprotokoll wird erstellt und von allen Beteiligten unterzeichnet.

Der Vermieter übergibt an den/die ehemalige/n Bewohner/in die Wohnung als Hauptmieter und schließt mit dem Bewohner/der Bewohnerin einen eigenen Mietvertrag ab.

Variante 2:

Die Einrichtung übergibt die Wohnung an den/die ehemalige/n Bewohner/in als Untermieter. Ein Übergabeprotokoll wird erstellt und von allen Beteiligten unterzeichnet.

Rückgabe Wohnraums an die Einrichtung

Endet der Vertrag ohne Übergabe des Wohnraums an den Bewohner/die Bewohnerin, hat dieser/diese die Räume des Wohnraums vollständig von den eigenen Sachen geräumt und besenrein zurückzugeben.

Sämtliche Schlüssel sind ebenfalls zurückzugeben. Von dem Bewohner/der Bewohnerin selbst ein- oder angebrachte Sachen sind rechtzeitig vor Rückgabe von dem Bewohner/der Bewohnerin zu entfernen.

Zu 2. Rücknahme des Bewohners/der Bewohnerin aus dem Wohnraum in die zentrale stationäre Hilfe

Sind die Ziele der Hilfe und somit der Maßnahme durch das Dezentrale stationäre Wohnen nicht zu erreichen, wird die Maßnahme in stationärer Form fortgesetzt.

Einrichtungsspezifischer Text:

Die Rücknahme des Bewohners/der Bewohnerin in die zentrale stationäre Hilfe ist durch einseitige Erklärung der Einrichtung zulässig, ohne dass es einer ausdrücklichen Kündigung bedarf.

Eine Rücknahme erfolgt bei veränderter Lebenssituation, die ein eigenständiges Wohnen in der dezentralen Hilfe / oder in diesem Wohnraum nicht mehr zu lässt. Zum Beispiel Krankheit, Pflegebedürftigkeit ab Pflegestufe 1, Sucht, Rückfall, Mangelernährung, Vermüllung, Dauerkonflikte mit Nachbarn.

Zu 3. Tod des Bewohners/der Bewohnerin

Das Vertragsverhältnis endet mit dem Tag des Todes des Bewohners/der Bewohnerin.

§ 6 Kündigung des Vertrages

1. Auflösung, Kündigung

Das Vertragsverhältnis kann jederzeit schriftlich im gegenseitigen Einvernehmen aufgehoben werden.

2. Kündigung durch den Bewohner/die Bewohnerin

Der Bewohner/die Bewohnerin kann den Vertrag schriftlich mit einer Frist von zwei Wochen zum 15. oder zum letzten des jeweiligen Monats kündigen.

Gegebenenfalls: einrichtungsspezifischer Text einfügen

Variante :

Bei einem vorzeitigen Auszug ist bei Einkommen bis zum Ablauf der Kündigungsfrist der entsprechende Eigenanteil zu zahlen.

3. Fristgerechte Kündigung durch die Einrichtung

Die Einrichtung kann den Vertrag mit einer Frist von zwei Wochen zum Monatsende kündigen.

4. Fristlose Kündigung durch die Einrichtung

Die Einrichtung kann den Vertrag fristlos kündigen, wenn der Bewohner/die Bewohnerin mit der Zahlung des Leistungsentgeltes für mindestens eine Woche im Verzug ist und eine anderweitige Kostendeckung nicht gewährleistet ist.

Wenn ein Bewohner/eine Bewohnerin seine/ihre Abwesenheit (§ 8) nicht vereinbart und er auf eine schriftliche Aufforderung zur Meldung nicht innerhalb von 3 Tagen reagiert, kann der dezentrale stationäre Heimplatz fristlos gekündigt werden.

Die Einrichtung kann den Vertrag aus wichtigem Grund fristlos kündigen, wenn der Bewohner die vertraglichen Verpflichtungen, insbesondere auch die Rücksichtnahme gegenüber anderen Hilfeberechtigten oder Mitarbeitenden der Einrichtung in einem derartigen Maße verletzt, dass die Vertragsfortsetzung bis zum Vertragsende bzw. bis zum Ablauf der unter Ziffer 3 genannten Kündigungsfrist nicht zumutbar ist.

Wichtige Gründe für eine fristlose Kündigung sind insbesondere:

· Störung des Hausfriedens

· anhaltende Ruhestörung

· sonstige wiederholte Verstöße gegen die Hausordnung

· Gewaltandrohung und -anwendung

· sexuelle Belästigungen

· Waffenbesitz

· strafbare Handlungen innerhalb der Einrichtung

· Handeln mit Drogen oder der dringende Verdacht des Drogenhandels

· Konsum illegaler Drogen (einrichtungsspezifisch)

5. Form der Kündigung

Kündigungen bedürfen der Schriftform. In besonderen Fällen kann die Kündigung auch mündlich ausgesprochen werden, eine schriftliche Bestätigung muss in diesem Falle nachgereicht werden.

Mit der fristlosen Kündigung durch die Einrichtung kann ein befristetes oder unbefristetes Hausverbot ausgesprochen werden.

§ 7 Aufbewahrung von Gegenständen und Fristen

Das zurückgelassene eigene Mobiliar sowie die sonstige Habe werden, soweit sie lagerfähig sind, bis zu einem Monat verwahrt. Danach können sie durch die Einrichtung frei verkauft oder sonst wie verwertet werden. Persönliche Papiere und Urkunden sind für mindestens zehn Jahre aufzubewahren.

§ 8 Abwesenheit

Jeder Bewohner/jede Bewohnerin hat die Verpflichtung eine Abwesenheit von mehr als drei Kalendertagen mit der Einrichtung zu vereinbaren. Eine Freihaltung über einen längeren Zeitraum bedarf der Zustimmung des Sozialleistungsträgers.

§ 9 Erreichbarkeit

Die Einrichtung stellt die Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit der zentralen Einrichtung für die Bewohner/Bewohnerinnen sicher.

Einrichtungsspezifischer Text einfügen

Variante 1

Zur Sicherstellung einer Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit der Einrichtung wird dem Bewohner/der Bewohnerin von der Einrichtung ein Telefon (Festnetz oder Handy) kostenlos zur Verfügung gestellt.

Variante 2

Zur Sicherstellung einer Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit der Einrichtung wird dem Bewohner/der Bewohnerin von der Einrichtung ein Telefon (Festnetz oder Handy) oder andere geeignete moderne Kommunikationsmittel unter Kostenbeteiligung des Bewohners zur Verfügung gestellt.

Variante 3 ...............................................................................................................

§ 10 Anmeldung / Anschrift

Jeder Bewohner/jede Bewohnerin ist verpflichtet sich entsprechend dem Meldegesetz innerhalb von ......
 Tagen anzumelden. Die Adresse ist die Anschrift des dezentralen stationären Heimplatzes.

Solange der Bewohner/die Bewohnerin der Einrichtung keine andere Postanschrift mitgeteilt hat, kann diese die ihn/sie betreffenden Mitteilungen an seine/ihre Anschrift im Dezentralen stationären Wohnen senden. Diese gelten dann als zugestellt.

§ 11 Recht auf Beschwerde

Bei Zweifeln am ordnungsgemäßen Betrieb der Einrichtung oder im Falle der Vermutung einer Vorenthaltung von berechtigten Leistungen kann sich der Bewohner/die Bewohnerin an folgende Stellen in der genannten Reihenfolge wenden:

4. Einrichtungsleitung: .......................................... 
(Anschrift /Telefonnummer)
5. Träger der Einrichtung: ..................................... 
(Anschrift /Telefonnummer)
6. Sozialleistungsträger: ........................................ 
(Anschrift /Telefonnummer)
§ 12 Datenschutz

Die Mitarbeitenden der Einrichtung sind zur Verschwiegenheit sowie zur Beachtung der geltenden Datenschutzbestimmungen verpflichtet.

Soweit es zur Durchführung der Leistungserbringung erforderlich ist, dürfen personenbezogene Daten der Bewohner/Bewohnerinnen durch die Einrichtung erhoben, gespeichert, verarbeitet und an Dritte übermittelt werden.

Die Einwilligung zur Erhebung und zur Übermittlung bedarf der Schriftform und ist widerruflich. (siehe Anlagen Nr. 5 und 6)

Der Bewohner/die Bewohnerin hat das Recht auf Auskunft, welche Daten über ihn/sie gespeichert sind.

§ 13 Haftung

Der Bewohner/die Bewohnerin und die Einrichtung haften einander im Rahmen der allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen; für Sachschäden nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Dem Bewohner/der Bewohnerin wird empfohlen eine Haftverpflichtversicherung abzuschließen.

§ 14 Sonstige Vereinbarungen

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Änderungen, Ergänzungen und zusätzliche Vereinbarungen bezüglich dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.

§ 15 Allgemeine Klausel

Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Regelungen nicht berührt.

§ 16 Anlagen zum Vertrag

Diesem Vertrag liegen bei 

(beispielhaft, ggf. einrichtungsspezifische oder alternative Texte in dem Hinweis am Ende der Anlagen)

Vorschläge:

Anlage 1:
Vollmacht / Abtretungserklärung

Anlage 2:
Aktuelle Hausordnung Stand.......... (Datum)

Anlage 3:
Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lastschriften

Anlage 4:
Erste/Zweite/Dritte Verlängerungsklausel

Anlage 5:
Einwilligung nach den Datenschutzbestimmungen Nr. 1

Anlage 6:
Einwilligung nach den Datenschutzbestimmungen Nr. 2

Anlage 7:
Besondere Regelungen für den Todesfall

+ Hinweis zu weiteren / alternativen Anlagen
_________________________,den ____________


             Ort


       Datum

__________________________

__________________________

                Für die Einrichtung



Frau / Herr








Bewohnerin / Bewohner







________________________________







ggf. rechtliche Betreuerin / Betreuer,







                Bevollmächtigte/r

Anlage 1 

Vollmacht / Abtretungserklärung

Vorschlag aus „Musterpapiere“ kleine Hilfen für den beruflichen Alltag (http://www.evangelische-obdachlosenhilfe.de/downloads/musterpapiereapril2003web.doc)

Abtretungsvereinbarung und Vollmacht

                        erbringt an Frau/Herrn      Leistungen in Form von (z.B. stationärer Hilfe, persönlicher Hilfe und Wohnen, Wohnen mit begleitender Betreuung, ...) 

Zur Sicherung und ggf. Deckung aller gegenwärtigen und zukünftigen Forderungen der                       trete ich hiermit an die                 den jeweils pfändbaren Teil meiner gegenwärtigen und künftigen Lohn- und Gehaltsforderungen gegen meinen jeweiligen Arbeit- oder Dienstgeber ab. Gegenwärtig bin ich bei    in      beschäftigt. Die                   wird diese Lohn- und Gehaltsabtretung meinem jeweiligen Arbeit- bzw. Dienstgeber erst dann anzeigen, wenn sie Anlass zur Annahme hat, dass dies für die Wahrung ihrer Rechte erforderlich ist. 

Außerdem trete ich zur Sicherung und gegebenenfalls Deckung der vorstehenden Forderungen der              sämtliche mir gegenüber Sozial​leistungsträgern zustehende Ansprüche, insbesondere solche, die im Zusammen​hang mit den vertraglich erbrachten Hilfeleistungen stehen, einschließlich der Ansprüche auf laufende Geldleistungen, an die                      ab, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Ich ermächtige sie, diese Abtretung den jeweiligen Sozialleistungsträgern anzuzeigen.

In gleicher Weise trete ich etwaige Unterhaltsansprüche, die mir gegenüber Dritten zustehen, an die                    ab und ermächtige               zur Anzeige.

                   nimmt die vorstehenden Abtretungs​erklärungen an. 

Unabhängig hiervon erteile ich zur Sicherung und gegebenenfalls Deckung der vorstehenden Forderungen der                   Vollmacht, in meinem Namen und für mich sämtliche mir gegenüber Sozialleistungsträgern zustehenden Ansprüche  
              erfolgen sollen. 

Die Vollmacht erlischt, wenn ich sie schriftlich widerrufe.

Unterschrift 

in Vertretung für 

Anlage 2 

Hausordnung

einrichtungsspezifisch

Anlage 3 

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lastschriften

Frau / Herr



………………………………………………………

bisher wohnhaft in:


………………………………………………………

vertreten durch Frau / Herrn

………………………………………………………

als (rechtl. Betreuer /in, Bevollmächtigte/r)
………………………………………………………………….

ermächtigt die Einrichtung widerruflich, die zu entrichtenden Zahlungen, zur Begleichung der Heimkosten, bei Fälligkeit zu Lasten des

Kontos Nr.:……………………….. BLZ ……………………………………… bei der …………………………………………………………………………………... durch Lastschrift einzuziehen.

Wenn das Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht aufgenommen.

………………….., den ………………………

______________________________

                          Unterschrift 

Frau / Herr

_______________________________

                         Unterschrift

ggf. rechtl. Betreuer/in / Bevollmächtigte/r

Anlage 4 

Erste / Zweite / Dritte Verlängerungsklausel

1. Verlängerungsklausel
Der vorstehende Vertrag wird für die Dauer vom ………………. bis …………… verlängert, entsprechend der erneuten Kostenübernahme für die Hilfeform durch den Sozialleistungsträger.

_________________________,den ____________


Ort



     Datum

__________________________

__________________________

          Für die Einrichtung



Frau / Herr








Bewohnerin / Bewohner







________________________________







ggf. rechtliche Betreuer /in / Betreuer,







                Bevollmächtigte/ r

2. Verlängerungsklausel
Der vorstehende Vertrag wird für die Dauer vom ………………. bis …………… verlängert, entsprechend der erneuten Kostenübernahme für die Hilfeform durch den Sozialleistungsträger.

_________________________,den ____________


Ort



     Datum

__________________________

__________________________

          Für die Einrichtung



Frau / Herr








Bewohnerin / Bewohner







________________________________

ggf. rechtliche Betreuer /in / Betreuer,







                Bevollmächtigte/ r

3. Verlängerungsklausel
Der vorstehende Vertrag wird für die Dauer vom ………………. bis …………… verlängert, entsprechend der erneuten Kostenübernahme für die Hilfeform durch den Sozialleistungsträger.

_________________________,den ____________


Ort



     Datum

__________________________

__________________________

          Für die Einrichtung



Frau / Herr








Bewohnerin / Bewohner







________________________________







ggf. rechtliche Betreuer /in / Betreuer,







                Bevollmächtigte/ r

Anlage 5         (Die Datenschutzbestimmungen Nr. 1 und Nr. 2 können bei Bedarf zusammengefasst werden!)

Einwilligung nach den Datenschutzbestimmungen Nr. 1

Frau / Herr ……………………………………., geb. am …………………………..

Ich bin damit einverstanden, dass die Einrichtung ……………………………(Name der Einrichtung) vertreten durch …………………………………… nachfolgende Daten bei mir erhebt und aktualisiert, um eine Bewohnerdokumentation für mich zu führen und mit dem Kostenträger direkt abzurechnen:

· Daten der allgemeinen Bewohnerverwaltung

· Daten der (Gesamt-) Hilfeplandokumentation

· Aufzeichnungen zur Bewohnereigengeldverwaltung

· Anonymisierter Datensatz für die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe in Bielefeld

Diese Einwilligung kann jederzeit von mir widerrufen werden. Im Fall des Widerspruches können Einschränkungen

· in der Versorgung,

· in der Beratung und persönlichen Unterstützung durch Fachkräfte bzw.

· finanzielle Nachteile

entstehen.

_________________________,den ____________


Ort



     Datum

________________________

               Frau / Herr

     Bewohnerin / Bewohner

________________________________

ggf. rechtliche Betreuer /in / Betreuer

       Bevollmächtigte/ r

Anlage 6 

Einwilligung nach den Datenschutzbestimmungen Nr. 2

Frau / Herr ……………………………………., geb. am …………………………..

Ich bin damit einverstanden, dass die Einrichtung ……………………………(Name der Einrichtung) vertreten durch …………………………………… Daten und deren Aktualisierung aus der Bewohnerdokumentation zum Zweck 

· der Erwirkung von Kostenanerkenntnissen, 

· Abrechnung/en,

· weitere einrichtungsspezifisch
     ( z.B. Versorgung mit Medikamenten, medizinische Gutachten)
an folgende Personen bzw. Institutionen weitergegeben werden

· (über-) örtlicher Träger der Sozialhilfe

· Bundesagentur für Arbeit

· weitere einrichtungsspezifisch 
(z. B. Hausarzt, Krankenhaus)
Diese Einwilligung kann jederzeit von mir widerrufen werden. Im Fall des Widerspruches können Einschränkungen 

· in der Versorgung, 

· in der Beratung und persönlichen Unterstützung durch Fachkräfte bzw.

· finanzielle Nachteile

entstehen.

_________________________,den ____________


Ort



     Datum

________________________

               Frau / Herr



________________________________

       Bewohner / Bewohnerin


    ggf. rechtliche Betreuer /in / Betreuer

      





             Bevollmächtigte/ r

Anlage 7

Besondere Regelungen für den Todesfall

1
Im Falle des Todes der Bewohnerin / des Bewohners sind zu benachrichtigen:


       Name, Vorname

            Anschrift

               Telefon/Fax/E-Mail


1._______________________        __________________________      __________________


2._______________________
__________________________
__________________

2
Die Einrichtung …………………………… (Name der Einrichtung) vertreten 
vertreten durch ……………………………. stellt den Nachlass, soweit wie
möglich, durch räumlichen Verschluss sicher.

Unbeschadet einer etwaigen letztwilligen Verfügung oder der gesetzlichen Erbfolge soll der Besitz der Bewohnerin / des Bewohners an

Frau / Herrn ……………………… in (Anschrift)…………………………………. oder im Verhinderungsfall an

Frau / Herrn ………………………. in (Anschrift)………………………………... ausgehändigt werden.

3 einrichtungsspezifische Regelungen

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_________________________,den ____________


Ort



     Datum

________________________




               Frau / Herr

     Bewohnerin / Bewohner

________________________________

ggf. rechtliche Betreuer /in / Betreuer

       Bevollmächtigte/ r

	Zusatzvereinbarungen


zum Mietvertrag 

	Für die Wohnung
	

	
	

	zwischen
	


als Vermieter

und dem
als Mieter

1. Der Mieter führt die angemietete Wohnung als dezentralen Heimplatz im Rahmen der Hilfe gemäß §§ 67 ff.  Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) im Einvernehmen mit dem zuständigen Träger der überörtlichen Sozialhilfe. Die in der Wohnung lebenden Bewohner werden vom Mieter im Rahmen der stationären Hilfen versorgt und betreut.

2. Der Vermieter verpflichtet sich, den Mieter nach Beendigung der Hilfe im Rahmen des §§ 67 ff. SGB XII aus dem bestehenden Mietverhältnis zu entlassen und den Mietvertrag mit allen Rechten und Pflichten mit dem Bewohner der Miet​räume fortzusetzen, sofern das Verhalten des Bewohners während der abgelaufenen Mietzeit diesem nicht entgegenspricht.

3. Eine Fortsetzung des Mietverhältnis wie in Punkt 2 beschrieben wird ca. 6 Wochen vor Ende der Hilfe im Rahmen des §§ 67 ff. SGB XII schriftlich unter Beteiligung aller Vertragsparteien vereinbart. Es gelten die gesetzlichen Kündigungsfristen.

4. Bei Fortsetzung des Mietverhältnisses durch den Bewohner der Mieträume ist eine Mietpreiserhöhung für die Dauer der ersten 24 Monate nach Übergang der Mietsache ausgeschlossen. 

5. Alle aus dem Vertragsverhältnis zwischen Mieter und Vermieter entstehenden Kosten werden zum Zeitpunkt des Überganges wie vereinbart spitz abgerechnet. Kostenerstattungen werden vom Mieter nur im Rahmen dieser Abrechnung geleistet. Die Abrechnung erfolgt mit Erstellung der Betriebskostenabrechnung.

6. Die Übergabe der Mietsache des Mieters an den Bewohner der Mieträume wird in einem Übergabeprotokoll dokumentiert und dem Vermieter zur Verfügung gestellt. Hier vermerkte Schäden an der Mietsache werden vom Mieter im Rahmen seiner Haftung übernommen. Nachfolgend festgestellte oder au​ftretende Mängel und Schäden sind zwischen den neuen Vertragspartnern zu regeln. Eine Haftung des Einrichtungsträgers wird hierfür ausdrücklich ausgeschlossen.

7. Bei Übergabe der Mietsache des Mieters an den Bewohner der Mieträume wird in Absprache mit dem Vermieter die Zahlung der vertraglich vereinbarten Kaution in bekannter Höhe, unter Berücksichtigung einer Refinanzierung, über den Sozialhilfeträger vereinbart.

	für den Mieter
	
	für den Vermieter

	
	
	

	Ort, Datum
	
	Ort, Datum

	
	
	

	
	
	Unterschrift



	
	
	

	
	
	2. Unterschrift


� Notübernachtungsangebote, die lediglich ein Bett für eine oder wenige Nächte zur Verfügung stellen, sind mit den „qualifizierten Angeboten“ nicht gemeint!


� Mit dieser provokanten These und den folgenden Ausführungen sind nicht diejenigen Einrichtungen mit ihren MitarbeiterInnen gemeint, für die schriftliche, rechtskonforme Verträge eine Selbstverständlichkeit sind. 





� Die Frist ist im Meldegesetz des entsprechenden Bundeslandes zu finden


� Die Frist ist im Meldegesetz des entsprechenden Bundeslandes zu finden





